Allgemeine Bedingungen fiir die Kfz-Versicherung fiir Fahrzeuge
mit Versicherungskennzeichen (AKB Moped), Ausgabe Midrz 2026

Inhaltsverzeichnis:
A Welche Leistungen umfasst lhre Kfz-Versicherung?
Al Kfz-Haftpflichtversicherung - fiir Schaden, die Sie mit Ihnrem Fahrzeug Anderen zufiigen

Al.l Was ist versichert?
Al.2 Wer ist versichert?

Al3 Bis zu welcher Hohe leisten wir (Versicherungssummen)?
Al4 In welchen Landern besteht Versicherungsschutz?

Al5 Was ist nicht versichert?

A2 Teilkaskoversicherung - fiir Schaden an lhrem Fahrzeug

A2.1 Was ist versichert?
A2.2 Welche Ereignisse sind in Teilkasko versichert?
A2.3 Wer ist versichert?

A2.4 In welchen Landern besteht Versicherungsschutz?
A2.5 Was zahlen wir im Schadenfall?
A.2.6 Sachverstandigenverfahren bei Meinungsverschiedenheit tiber die Schadenhdhe

A2.7 Falligkeit unserer Zahlung
A.2.8 Kénnen wir unsere Leistung vom Fahrer zurtickfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind?
A2.9 Was ist nicht versichert?

A3 Kfz-Umweltschadensversicherung - fiir 6ffentlich-rechtliche Anspriiche nach dem Umweltschadensgesetz

A3.1 Was ist versichert?

A3.2 Wer ist versichert?

A33 Versicherungssumme, Hochstzahlung und Selbstbeteiligung
A3.4 In welchen Landern besteht Versicherungsschutz?

A3.5 Was ist nicht versichert?

ow OV VO O OV OV VO o O 0000000 00 NNNNUuUuULULAE D DLWWWW W W

B Beginn des Vertrags und vorlaufiger Versicherungsschutz

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?

C Beitragszahlung

c1 Zahlung des Einmalbeitrags

c.2 Beitrag bei kurzfristigen Vertrdgen und Mindestbeitrag

c3 SEPA-Lastschriftverfahren

D lhre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs und Folgen einer Pflichtverletzung

D.1 Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?

D.1.1 Bei allen Versicherungsarten

D.1.2 Zusatzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 1
D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 10
E lhre Pflichten im Schadenfall und Folgen einer Pflichtverletzung 10
E.l Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 10
E.1.1 Bei allen Versicherungsarten 10
E.1.2 Zusatzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 10
E.1.3 Zusatzlich in der Teilkaskoversicherung 11
E.1.4 Zusatzlich in der Kfz-Umweltschadensversicherung 11
E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 11
F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 12
G Laufzeit und Kiindigung des Vertrags, VerduBerung des Fahrzeugs, Wagniswegfall 12
G.1 Wie lange lauft der Versicherungsvertrag? 12
G.2 Wann und aus welchem Anlass kdnnen Sie den Versicherungsvertrag kiindigen? 12
G.3 Wann und aus welchem Anlass kdnnen wir den Versicherungsvertrag kiindigen? 13
G.4 Kiindigung einzelner Versicherungsarten 13

807Jk-1225



Seite 2von 15

Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG
Allgemeine Bedingungen fur die Kfz-Versicherung fiir Fahrzeuge mit
Versicherungskennzeichen (AKB Moped), Ausgabe Marz 2026

G.5
G.6
G.7
G.8
G.9

L1
L.2

1

2
2.1
2.2

Zugang der Kiindigung 13
Beitragsabrechnung nach Kiindigung 13
Was ist bei VerduRerung des Fahrzeugs zu beachten? 13
Wagniswedgfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung) 13
Riickgabe des Versicherungskennzeichens oder Entwertung der Versicherungsplakette 13
entfallt 13
entfallt 13
entfdllt 13
Merkmale zur Beitragsberechnung 13
Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstinde 13
Welche aulRergerichtliche Verbraucherschlichtungsstelle kdnnen Sie in Anspruch nehmen? 13
Gerichtsstande 14
Anhang 1 - Merkmale zur Beitragsberechnung 14
Fahrzeugbezogene Tarifierungsmerkmale zur Beitragsberechnung bei Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen 14
Individuelle Tarifierungsmerkmale zur Beitragsberechnung bei Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen 14
Lebensalter des Versicherungsnehmers 14
Alter des jungsten Fahrzeugnutzers 14
Anhang 2 - Art und Verwendung von Fahrzeugen 14

807Jk-1225



Seite 3von 15

Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG
Allgemeine Bedingungen fur die Kfz-Versicherung fiir Fahrzeuge mit

Versicherungskennzeichen (AKB Moped), Ausgabe Marz 2026

Allgemeine Bedingungen fiir die Kfz-Versicherung fiir Fahrzeuge
mit Versicherungskennzeichen (AKB Moped)

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner.

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende Versicherungsarten:

Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1)
Teilkaskoversicherung (A.2)

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbststdandige Vertrage abgeschlossen. lhrem Versicherungsschein knnen Sie ent-
nehmen, welche Versicherungen Sie fiir Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.

Daruiber hinaus ist in der Kfz-Haftpflichtversicherung als Erweiterungen des Leistungsumfangs die Umweltschadensversicherung (A.3)
enthalten. Diese Erweiterung des Leistungsumfangs stellt keinen rechtlich selbststandigen Vertrag dar.

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.
Soweit in diesen Versicherungsbedingungen nichts anderes vereinbart ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Die in den Bedingungen genutzten personenbezogenen Formulierungen schlieBen im Sinne der Gleichbehandlung alle Geschlechter

ein.

A
A.l

Al.1l

Alll

a)
b)

<)

Al1l.2

Al1l3

All4

Al.l5

Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

Kfz-Haftpflichtversicherung - fiir Schaden, die Sie mit
Ihrem Fahrzeug Anderen zufiigen

Was ist versichert?
Sie haben mit lhrem Fahrzeug einen Anderen geschddigt

Wir stellen Sie von Schadenersatzanspriichen frei, wenn
durch den Gebrauch des Fahrzeugs

Personen verletzt oder getotet werden,

Sachen beschadigt oder zerstért werden oder abhan-
denkommen,

Vermdégensschaden verursacht werden, die weder mit
einem Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar
oder unmittelbar zusammenhdngen (reine Vermo-
gensschdaden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzan-
spriiche aufgrund folgender Haftpflichtbestimmungen
geltend gemacht werden:

- des Biirgerlichen Gesetzbuches
- des StraBenverkehrsgesetzes

- anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des
Privatrechts.

Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehort neben dem Fahren
z. B. das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entla-
den.

Begriindete und unbegriindete Schadenersatzanspriiche

Sind Schadenersatzanspriiche begriindet, leisten wir
Schadenersatz in Geld.

Sind Schadenersatzanspriiche unbegriindet, wehren wir
diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Scha-
denersatzanspriiche der Hohe nach unbegriindet sind.

Regulierungsvollmacht

Wir sind bevollmachtigt, gegen Sie geltend gemachte
Schadenersatzanspriiche in lhrem Namen zu erfiillen
oder abzuwehren und alle dafiir zweckmédRig erschei-
nenden Erkldrungen im Rahmen pflichtgeméaRen
Ermessens abzugeben.

Mitversicherung von Anhdngern

Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhénger
oder Auflieger verbunden, erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auch hierauf.

Dies gilt auch, wenn sich der Anhanger oder Auflieger
wéhrend des Gebrauchs von dem versicherten Kraft-
fahrzeug l16st und sich noch in Bewegung befindet.

A.l.2

A.l3

Al3.1

Al3.2

A.l.4

Al4l

Wer ist versichert?

Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt fur Sie
und fiir folgende Personen (mitversicherte Personen):

- den Halter des Fahrzeugs,
- den Eigentiimer des Fahrzeugs,
- den Fahrer des Fahrzeugs,

- den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeits-
verhdltnisses mit lhnen oder mit dem Halter den
berechtigten Fahrer zu seiner Ablosung oder zur
Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur
gelegentlich begleitet,

- Ihren Arbeitgeber oder offentlichen Dienstherrn,
wenn das Fahrzeug mit lhrer Zustimmung fur
dienstliche Zwecke gebraucht wird,

- den Halter, Eigentiimer, Fahrer und Beifahrer eines
nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs,

Diese Personen kdnnen Anspriiche aus dem Versiche-
rungsvertrag selbststandig gegen uns erheben.

Bis zu welcher Hoéhe leisten wir (Versicherungssum-
men)?

Héchstzahlung

Unsere Zahlungen fiir ein Schadenereignis sind jeweils
beschrankt auf die Hohe der fiir Personen-, Sach- und
Vermogensschdden vereinbarten Versicherungssum-
men. Mehrere zeitlich zusammenhdngende Schéden,
die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges
Schadenereignis. Die Hohe lhrer Versicherungssummen
kénnen Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

Ubersteigen der Versicherungssummen

Ubersteigen die Anspriiche die Versicherungssummen,
richten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen
des Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pflicht-
versicherungsverordnung. In diesem Fall missen Sie fir
einen nicht oder nicht vollstindig befriedigten Scha-
denersatzanspruch selbst einstehen.

In welchen Léandern besteht Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz in Europa und in der EU

Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versiche-
rungsschutz in den geographischen Grenzen Europas
sowie den aulRereuropdischen Gebieten, die zum Gel-
tungsbereich der Europdischen Union gehdren. lhr Ver-
sicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang,
mindestens jedoch nach dem Umfang lhres Versiche-
rungsvertrags.
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Al4.2

Internationale Versicherungskarte

Haben wir lhnen die Internationale Versicherungskarte
ausgehandigt, gilt: Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-
Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf die dort
genannten nichteuropdischen Lander, soweit Lander-
bezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich
des Versicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2.

Al158

Vertragliche Anspriiche

Kein Versicherungsschutz besteht fir Haftpflichtan-
spriiche, soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer
Zusage Uber den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht
hinausgehen.

Schdden durch Kernenergie

. . . A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden durch

A.1.5 Wasist nicht versichert? Kernenergie.

Vorsatz Embargobestimmung (Sanktionsklausel)

A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht fur Schaden, die Sie A1.5.10Es besteht —unbeschadet der Gibrigen Vertragsbestim-
vorsatzlich und widerrechtlich herbeifiihren. mungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange
Motorsportveranstaltungen oder -aktivitdten dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren

A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schiden aus dem Wirtschafts-, Ha.r]dels- oder Finanzsanktionen bzw. Embar-
Gebrauch des Fahrzeugs bei einer Motorsportveranstal- gos der Européischen Union oder der Bundesrepublik
tung oder Motorsportaktivitat, einschlieRlich Rennen, Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch fir Wirt-
Wettbewerben, Trainings, Tests und Demonstrationen, schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos
wenn der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht

L Lo . . Rechtsvorschriften der Europdischen Union oder der Bun-
- das Fahrzeug in einem hierfiir abgegrenzten Gebiet mit desrepublik Deutschland entgegenstehen.
Zugangsbeschrankungen gebraucht wird und . .
. . A.2 Teilkaskoversicherung -
- fur diesen Gebrauch des Fahrzeugs eine Motorsport- fiir Schaden an Ihrem Fahrzeug
haftpflichtversicherung nach MaRgabe des §5d des . . ”
Pflichtversicherungsgesetzes besteht. A.2.1 Wasistversichert?
Hinweis: Beachten Sie auch lhre Pflichten nach D.1.1.4 A.2.1.1 lhr Fahrzeug
und D.1.2.2. Versichert ist |hr Fahrzeug gegen Beschddigung, Zer-
Beschddigung des versicherten Fahrzeugs s’gorung, Totalschade.n oder Verlust infolge eines Ereig-
. . . o nisses nach A.2.2 (Teilkasko).

A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht fur die Beschadi- . . A i .
gung, die Zerstérung oder das Abhandenkommen des A.2.1.2 MIJ:versmherte Teile und nicht versicherbare Gegen-
versicherten Fahrzeugs. stande
Beschédigung von Anhéngern oder abgeschleppten Versichert sind auch die unter A.2.1.2.1 als mitversichert
Fahrzeuggn 9 g 9 PP aufgefiihrten Fahrzeugteile und als mitversichert aufge-

. . o L fuhrtes Fahrzeugzubehor, sofern sie straRenverkehrs-

A.1.5.4 Kein Vgrsmheryngsschutz besteht fiir die Beschadi- rechtlich zuldssig sind (mitversicherte Teile). Bei Be-
gung, die Zerstdrung oder das Abhandenkommen schidigung, Zerstdrung, Totalschaden oder Verlust von
- eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen mitversicherten Teilen gelten die nachfolgenden Rege-

Anhangers oder Aufliegers lungen in A.2 entsprechend, soweit nichts anderes ge-
- eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten regeltist.

oder abgeschleppten Fahrzeugs. Beitragsfrei mitversicherte Teile
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem ver- A2121 Soweit in A.2.1.2.2 nicht anders geregelt, sind folgende
sicherten Kraftfahrzeug ein betriebsunfahiges Fahrzeug Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehor des ver-
im Rahmen Ublicher Hilfeleistung ohne gewerbliche sicherten Fahrzeugs ohne Mehrbeitrag mitversichert:
Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschlepp- a) Werkseitig fest im Fahrzeug eingebaute oder werkseitig
ten Fahrzeug Schaden verursacht werden. fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile.
Beschddigung von beforderten Sachen b) Werkseitig fest im Fahrzeug eingebautes oder werkseitig

A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatz- am Fahrzeug angebautes oder im Fahrzeug unter
anspriichen wegen Beschddigung, Zerstérung oder Verschluss verwahrtes Fahrzeugzubehér. Voraussetzung
Abhandenkommens von Sachen, die mit dem versicher- ist, dass es ausschlieRlich dem Gebrauch des Fahrzeugs
ten Fahrzeug befordert werden. dient (z. B. Pannenwerkzeug).

Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Sachen, die @) Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die
Insassen eines Kraftfahrzeugs ublicherweise mit sich zur Behebung von Betriebsstérungen des Fahrzeugs
fuhren (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Kein Versi- tiblicherweise mitgefiihrt werden (z.B. Sicherungen und
cherungsschutz besteht fiir Sachen unberechtigt befor- Leuchtmittel).

derter Personen. d) Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte bestimmungsgemaR gebraucht werden oder mit dem
Person abgestellten Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein

A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Sach- oder Ver- unbefugtes Entfernen ohne Beschadigung nicht mdglich
mégensschiden, die eine mitversicherte Person lhnen, ist.
dem Halter oder dem Eigentiimer durch den Gebrauch e) Planen,
des Fahrzeugs zufugt. Versicherungsschutz besteht f Folgende auRerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss
jedoch fiir Personenschaden, wenn Sie z. B. als Beifahrer gehaltene Teile:

Ihres Fahrzeugs verletzt werden. . o B L
X . K 5 X - ein zusdtzlicher Satz Rader mit Winter- oder Sommer-
Nichteinhaltung von Liefer- und Beférderungsfristen bereifung,
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht fiir reine Vermégens-

schéaden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und
Beforderungsfristen entstehen.

- Seitengepdcktrager und Schneeketten,

- nach a) bis f) mitversicherte Fahrzeugteile und Fahr-
zeugzubeho6r wahrend einer Reparatur.
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A2122

A.2.2

A221

A222
a)

b)

9]

A223

A224

A225

Die zu lhrem Elektrofahrzeug gehérenden Ladekabel, wenn
sie unter Verschluss gehalten werden.

Nicht versicherbare Gegenstdnde

Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstdnde,
z. B. Mobiltelefone und mobile Navigationsgerate, auch
bei Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung,
Ladestationen von Elektro- oder Hybridfahrzeugen, Rei-
segepack, personliche Gegenstande des Fahrers oder
beforderter Personen.

Welche Ereignisse sind in Teilkasko versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschadigung, Zer-
storung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs ein-
schlieBlich seiner mitversicherten Teile durch die nach-
folgenden Ereignisse:

Brand und Explosion

Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein
Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen bestim-
mungsgemdRen Herd entstanden ist oder ihn verlassen
hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.
Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschdaden.
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von
Gasen oder Dampfen beruhende, pl6tzlich verlaufende
KraftduRerung. Nicht als Explosion gilt das Auslésen
eines Airbags.

Entwendung
Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Féllen:

Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe
des Fahrzeugs aufgrund rduberischer Erpressung.

Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Téater das
Fahrzeug weder zum Gebrauch in seinem eigenen Inter-
esse, noch zur VerduRRerung, noch unter Eigentumsvorbe-
halt Giberlassen wird.

Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Tater in
keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen.
Nicht als unbefugter Gebrauch giltinsbesondere, wenn der
Tater vom Verfligungsberechtigten mit der Betreuung des
Fahrzeugs beauftragt wird (z. B. Werkstatt- oder Hotelmit-
arbeiter). AuRerdem besteht kein Versicherungsschutz,
wenn der Téter in einem Naheverhdltnis zu dem Verfi-
gungsberechtigten steht, z.B. dessen Arbeitnehmer,
Familien- oder Haushaltsangehoriger ist.

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Uberschwemmung, Lawinen,
Erdrutsch und Muren

Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm,
Hagel, Blitzschlag, Uberschwemmung, Lawinen, Erd-
rutsch und Muren auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine
wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-
starke 8. Lawinen sind an Berghdngen niedergehende
Schnee- oder Eismassen. Unter einem Erdrutsch ist ein
naturbedingtes Abgleiten oder Abstiirzen von Gesteins-
oder Erdmassen zu verstehen. Muren sind an Berghan-
gen abgehende Gerdll-, Schlamm- und Gesteinsmassen.

Eingeschlossen sind Schaden, die dadurch verursacht
werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstande
auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden. Ausge-
schlossen sind Schédden, die auf ein durch diese Natur-
gewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zurlickzu-
fuhren sind.

Zusammenstof3 mit Tieren

Versichert ist der ZusammenstoR des in Fahrt befindli-
chen Fahrzeugs mit Tieren jeder Art.

Glasbruch

Versichert sind Bruchschaden an der Verglasung des
Fahrzeugs. Als Verglasung gelten Glas- und Kunststoff-
scheiben (z. B. Front-, Heck-, Dach-, Seiten- und Trenn-

A226

A227

A228

A.23

A.2.4

A.2.5

A.2.5.1

A2511

A2512

A2513

A2514

scheiben), Spiegelglas und Abdeckungen von Leuchten.
Nicht zur Verglasung gehdren Glas- und Kunststoffteile
von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informationssyste-
men, Solarmodulen, Displays, Monitoren sowie Leucht-
mittel. Versichert sind jedoch die erforderlichen Kosten
fur die Kalibrierung der genannten Assistenzsysteme
nach Glasaustausch.

Als Folge eines Bruchschadens an der Verglasung sind
die nachgewiesenen Kosten einer Innenreinigung des
Fahrzeugs bis zu einem Hochstbetrag von 50 EUR und
die Kosten fiir den Ersatz von Plaketten und Autobahn-
vignetten versichert.

Weitere Folgeschdden sind nicht versichert.
Kurzschlussschdden an der Verkabelung

Versichert sind Schaden an der Verkabelung des Fahr-
zeugs durch Kurzschluss. Folgeschaden sind nicht ver-
sichert.

Tierbiss

Versichert sind unmittelbare Schaden am Fahrzeug
durch Tierbiss (z. B. Marderbissschaden) sowie daraus
resultierende Folgeschdden bis 10.000 EUR.

Nicht versichert sind Schaden an angeschlossenen
Gerédten, wie z. B. einem Smart- oder Mobiltelefon beim
Laden.

Hackerangriff

Versichert sind auch Schaden an Ihrem Fahrzeug infolge
eines Unfall, der durch einen Eingriff in oder eine
Manipulation an der Fahrzeugsoftware durch einen
unberechtigten Dritten (Hackerangriff, Cyberangriff)
verursacht wurde.

Wer ist versichert?

Der Schutz der Teilkasko gilt fur Sie und, wenn der Ver-
trag auch im Interesse einer weiteren Person abge-
schlossen ist, z. B. des Leasinggebers als Eigentiimer
des Fahrzeugs, auch fiir diese Person.

In welchen Landern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungs-
schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie
den aullereuropdischen Gebieten, die zum Geltungs-
bereich der Europédischen Union gehéren.

Was zahlen wir im Schadenfall?

Nachfolgende Entschdadigungsregeln gelten bei Bescha-
digung, Zerstérung, Totalschaden oder Verlust des
Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch fur mitversi-
cherte Teile, soweit nichts anderes geregelt ist.

Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstérung oder
Verlust?

Wiederbeschaffungswert abziiglich Restwert

Bei Totalschaden, Zerstérung oder Verlust des Fahr-
zeugs zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter
Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs.
Lassen Sie |hr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zer-
storung reparieren, gilt A.2.5.2.1.

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaf-
fungswert, Restwert und Neupreis?

Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kos-
ten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbe-
schaffungswert tibersteigen.

Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie fur den
Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs oder
gleichwertiger gebrauchter Teile am Tag des Schaden-
ereignisses bezahlen mussen.

Restwert ist der VerduBerungswert des Fahrzeugs im
beschadigten oder zerstorten Zustand. Der Restwert
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A2515

A.2.5.2

A2521

a)

b)

c)

A2522

A2523

wird auf dem Uberregionalen Markt unter Verwendung
von Onlinebdrsen ermittelt. Die Fahrzeugabholung
erfolgt auf Kosten des Aufkaufers.

Neupreis ist der Betrag, der fir den Kauf eines neuen
Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahr-
zeugs aufgewendet werden muss. Wird der Typ des ver-
sicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, gilt der
Preis fiir ein vergleichbares Nachfolgemodell. MaRgeb-
lich ist jeweils die unverbindliche Preisempfehlung des
Herstellers am Tag des Schadenereignisses abziiglich
orts- und markttiblicher Nachldsse.

Was zahlen wir bei Beschddigung?
Reparatur

Wird das Fahrzeug beschddigt, zahlen wir die fur die
Reparatur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Ober-
grenzen:

Wenn das Fahrzeug vollstandig und fachgerecht reparieren
wird, gilt:
Wir zahlen die hierfiir erforderlichen Kosten bis zur Hohe

des Wiederbeschaffungswerts nach A.2.5.1.3, wenn Sie uns
dies durch eine Rechnung nachweisen.

Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir
A2.5.2.1b).

Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollstdndig oder nicht
fachgerecht repariert wird, gilt:

entsprechend

Wir zahlen die erforderlichen Kosten einer vollstandigen
Reparatur auf Basis von durchschnittlichen regionalen
Stundenverrechnungssdtzen bis zur Hohe des um den
Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe
A.2.5.1.3undA.2.5.1.4).

Es steht lhnen frei, das Fahrzeug eigenstdandig und an-
derweitig zu verduBern. Bei der Abrechnung berticksich-
tigen wir den durch uns ermittelten Restwert. Das gilt auch,
wenn Sie das Fahrzeug nicht verduBern, sondern
weiternutzen mochten.

Wir zahlen Entsorgungs- und Verbringungskosten sowie
Zuschldage auf die unverbindliche Preisempfehlung von
Ersatzteilen (UPE-Zuschldge), wenn Sie diese durch eine
Rechnung nachweisen.

Bergen und Abschleppen

Bei Beschddigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kos-
ten fiir das Bergen und Abschleppen vom Schadenort
bis zur ndchstgelegenen fiir die Reparatur geeigneten
Werkstatt. Dabei darf einschlieBlich unserer Leistungen
wegen der Beschdadigung des Fahrzeugs nach A.2.5.2.1
die Obergrenze nach A.2.5.2.1 a) oder A.2.5.2.1 b) nicht
tiberschritten werden.

Voraussetzung fiir unsere Leistung ist, dass Ihr Fahr-
zeug aufgrund der Beschadigung nicht mehr fahrbereit
ist.

Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegeniber ver-
pflichtet ist, diese Kosten zu tlbernehmen.

Abzug neu fiir alt

Wir ziehen von den Kosten der Ersatzteile und der
Lackierung einen dem Alter und der Abnutzung der
alten Teile entsprechenden Betrag ab (neu fir alt), wenn

- bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausge-
tauscht werden oder
- das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert wird.

Der Abzug neu fur alt ist auf die Bereifung, Batterie und
Lackierung beschrénkt, wenn das Schadenereignis in
den ersten 4 Jahren nach der Erstzulassung eintritt.

Die Entschddigungsleistung fiir Antriebsakkumulatoren
von Elektro- und Hybridfahrzeugen richtet sich nach der

A2524

A253

A2.5.4

A25.5

A2551

A2552

A2553

A2554

A2555

Anzahl der Betriebsjahre des Akkus. Wir ziehen ab dem
dritten Betriebsjahr vom Kaufpreis einen Abzug ,neu
fur alt“ in Hohe von 10 % fir jedes angefangene
Betriebsjahr ab.

Treibstoff und Betriebsmittel

Wir erstatten die Kosten fur den Ersatz von Treibstoff,
Bremsflissigkeit, Fetten, Kiihimittel, Frostschutzmittel,
Reinigungsmittel, Motorélen, Getriebedlen und
Hydraulikélen in Folge eines Schadenfalls. Dies gilt
nicht bei Entwendung des Fahrzeugs.

Sachverstandigenkosten

Die Kosten eines Sachverstandigen erstatten wir nur,
wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zuge-
stimmt haben.

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit
diese fur Sie bei der von Ihnen gewdhlten Schaden-
beseitigung tatsachlich angefallen ist. Die Mehrwert-
steuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugs-
berechtigung besteht.

Zusétzliche Regelungen bei Entwendung
Wiederauffinden des Fahrzeugs

Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats
nach Eingang derin Textform erfolgten Schadenanzeige
wieder aufgefunden, sind Sie zur Rucknahme des
Fahrzeugs verpflichtet. Voraussetzung ist, dass Sie das
Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv
zumutbaren Anstrengungen wieder in Besitz nehmen
kdnnen.

Wir zahlen die Kosten fiir die Abholung des Fahrzeugs,
wenn es in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luft-
linie) aufgefunden wird. Ersetzt werden die Kosten in
Hohe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse fiir Hin- und Ruck-
fahrt bis zu einer Hdéchstentfernung von 1.500 km
(Bahnkilometer). MaBgeblich ist jeweils die Entfernung
vom regelmdRigen Standort des Fahrzeugs zum Fund-
ort.

Eigentumsiibergang nach Entwendung

Missen Sie das Fahrzeug nicht zuriicknehmen, weil die
Monatsfrist nach A.2.5.5.1 bereits abgelaufen ist, werden
wir dessen Eigenttumer.

Wir werden jedoch nicht Eigentiimer, wenn
- Sie der Eigentiimer des Fahrzeugs bleiben wollen oder

- ein Anderer der Eigentiimer des Fahrzeugs ist (z. B. der
Leasinggeber) und dieser das Eigentum nicht auf uns
Ubertragen mochte.

Sie missen uns dies unverziiglich mitteilen, nachdem
wir Sie tiber das Wiederauffinden informiert oder Sie in
anderer Weise Kenntnis erlangt haben.

Werden wir nicht Eigenttimer, rechnen wir den erzielba-
ren VerauBerungserlos des wiederaufgefundenen Fahr-
zeugs auf unsere Entschadigung an. Wenn wir Sie be-
reits entschadigt haben, mussen sie uns den erzielba-
ren VerauBerungserlds zuriickzahlen.

Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer
Pflichtverletzung (z. B. nach D.1.1, E.1.1 oder E.1.3 oder

wegen grober Fahrlassigkeit nach A.2.9.1) gekiirzt und
wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt: Ihnen steht
ein Anteil am erzielbaren VerdauRBerungserlés nach
Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammen-
hang mit der Riickholung und Verwertung entstanden
sind. Der Anteil entspricht der Quote, um die wir lhre
Entschddigung gekiirzt haben.
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A.2.5.6 Bis zu welcher Hohe leisten wir (Hochstentschadi- A.2.8 Konnen wir unsere Leistung vom Fahrer zuriickfor-
gung)? dern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind?

Unsere Hochstentschddigung ist beschrankt auf den Féhrt eine andere Person berechtigterweise das Fahr-
Neupreis des Fahrzeugs nach A.2.5.1.5. zeug und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern
A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile wir von dieser Person unsere Leistungen bei schuld-
L. loser oder einfach fahrlassiger Herbeifiihrung des Scha-

Was wir nicht ersetzen dens nicht zuriick.

A2571 Wir zahlen nicht fir Ver?inderyngen, Verbesserungen, Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit lhnen in
Alterungs- und VerschleiRschdden. Ebenfalls nicht er- hauslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleis-
setzt werden Folgeschaden wie Verlust von &uRerem tung selbst bei grob fahrldssiger Herbeifiihrung des
Ansehen oder Le].stun_g.;sfahlgkelt, Wertminderung, Zu- Schadens nicht zuriick. Fiir alle anderen Fahrer gilt bei
lassungskosten, Uberfiihrungskosten, Verwaltungskos- grob fahrlassiger Herbeifiihrung des Schadens A.2.9.1.
ten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs. . o o ) i

. Bei vorsatzlicher Herbeiftihrung des Schadens sind wir
Rest- und Altteile berechtigt, unsere Leistungen in voller Hohe zuriickzu-

A2572 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug ver- fordern.
bleiben bei Ihnen und werden zum VerauBerungswert Die Absitze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in
auf die Entschadigung angerechnet. der Kfz-Haftpflichtversicherung gemiR A.1.2 mitversi-

A258 Selbstbeteiligung cherte Person sowie der Mieter oder der Entleiher einen
Vertragliche Selbstbeteiligung Schaden herbeifiihrt.

Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei A.2.9 Wasist nicht versichert?

jedem Schadenereignis fiir jedes versicherte Fahrzeug Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit

von der EntsEhadlgupg abgezogen. lhrem Versiche- A291 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schiden, die Sie
rungsschein kénnen Sie entnehmen, ob und in welcher vorsatzlich herbeifiihren. Bei grob fahrlassiger Herbei-
Hohe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. fiihrung des Schadens verzichten wir darauf, unsere

A.2.6 Sachverstindigenverfahren bei Meinungsverschie- Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
denheit iiber die Schadenhéhe sprechenden Verhdltnis zu kiirzen.

A261 Bei Meinungsverschiedenheit Uber die Hohe des Scha- Dies gilt nicht, wenn Sie
dens einschlieBlich der Feststellung des Wiederbe- - den Diebstahl des Fahrzeugs erméglichen
schaffungswerts oder tuber den Umfang der erforder-
lichen Reparaturarbeiten kann auf lhren Wunsch vor oder
Klageerhebung ein Sachverstiandigenausschuss ent- - den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholi-
scheiden. scher Getranke oder anderer berauschender Mittel

A262 Fiir den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraft- herbeifuhren.
fahrzeugsachverstéandigen. Wenn Sie oder wir innerhalb Motorsportveranstaltungen oder -aktivitéiten
von zwei Wochen nach Aufforderung keinen Sachver- A292 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schiden aus dem
standigen benennen, wird dieser von dem jeweils And- Gebrauch des Fahrzeugs bei einer behérdlich geneh-
ren bestimmt. migten Motorsportveranstaltung oder Motorsportakti-

A263 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein vitat, bei der es auf die Erzielung einer Hchstgeschwin-
weiterer Kraftfahrzeugsachverstandiger als Obmann. Er digkeit ankommt, einschlieRlich Rennen, Wettbewer-
soll vor Beginn des Verfahrens von dem Ausschuss ben, Trainings, Tests und Demonstrationen.
gewdhlt werden soll. Einigt sich der Ausschuss nicht Dariiber hinaus besteht kein Versicherungsschutz fiir
tber die Person des Obmanns, wird er Uber das zustén- jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch
dige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des wenn es nicht auf die Erzielung einer Hochstgeschwin-
Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden digkeit ankommt (z.B. bei GleichmaRigkeitsfahrten,
Sachversténdigen geschatzten Betrdgen liegen. Touristenfahrten).

A264 Die Kosten des Sachverstandigenverfahrens sind im Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Fahrsicher-
Verhdltnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. heitstrainings.
von lhnen zu tragen. Hinweis: Beachten Si h Ihre Pflicht hD.1.1.4

inweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.1.4.
Hinweis: AuBerdem haben Sie die Moglichkeit, den . B
Rechtsweg zu beschreiten (L.1.5). Reifenschdden
A.2.7 Falligkeit unserer Zahlung A293 Kein Yersichgrungssch.utz besteht fur beﬁchéd.igte odgr
. i N zerstorte Reifen. Versicherungsschutz fiir Reifenscha-

A271 Sobaldwirunsere Zahlungspflicht und die Hohe der Ent- den besteht jedoch, wenn durch dasselbe Ereignis
schadigung festgestellt haben, zahlen wir diese inner- gleichzeitig andere unter den Schutz der Teilkasko
halb von zwei Wochen. fallende Schiden am Fahrzeug verursacht wurden.

A272 Siekoénnen einen angemessenen Vorschuss auf die Ent- Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, MaBnah-
schadigung verlangen, wenn men der Staatsgewalt
- wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und A294 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schiaden, die
- sich die Hohe der Entschadigung nicht innerhalb durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder

eines Monats nach Schadenanzeige feststellen lasst. MaRnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittel-

A273 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunéchst abzu- bar verursacht werden.
warten, ob es wieder aufgefunden wird. Deshalb zahlen Schéden durch Kernenergie
wir die Entschadigung friihestens nach Ablauf eines A295 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden durch

Monats nach Eingang der in Textform abgegebenen
Schadenanzeige.

Kernenergie.
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A3

A3.1

A3.1.1

A3.1.2

A3.13

A3.1.4

A.3.2

A3.3

A33.1

Kfz-Umweltschadensversicherung - fiir o6ffentlich-
rechtliche Anspriiche nach dem Umweltschadens-
gesetz

In der Kfz-Haftpflichtversicherung kann als zusatzlicher
Leistungsbaustein die Kfz-Umweltschadensversiche-
rung vereinbart werden.

Wird die Kfz-Haftpflichtversicherung von lhnen oder
von uns gekiindigt, erlischt auch der mit der Kfz-Haft-
pflichtversicherung verbundene Leistungsbaustein der
Kfz-Umweltschadensversicherung automatisch zum
gleichen Zeitpunkt, ohne dass es einer gesonderten
Kiindigung bedarf.

Sieund wir kénnen verlangen, dass die Kfz-Umweltscha-
densversicherung aus der Kfz-Haftpflichtversicherung
ausgeschlossen wird, ohne die Kfz-Haftpflichtversiche-
rung zu kiindigen.

Die Bestimmungen in Abschnitt G gelten hierfir ent-
sprechend.

Was ist versichert?
Sie haben mit lhrem Fahrzeug die Umwelt geschddigt

Wir stellen Sie von offentlich-rechtlichen Anspriichen
zur Sanierung von Umweltschdden nach dem Umwelt-
schadensgesetz (USchadG) frei.

Voraussetzung ist, dass diese durch
- einen Unfall,
- eine Panne

- oder eine plotzliche und unfallartige Storung des
bestimmungsgemédRen Gebrauchs des Fahrzeugs
(Betriebsstorung)

verursacht worden sind.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprii-
che, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht
werden kénnen.

Hinweis: Diese Anspriiche sind im Allgemeinen iiber die
Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt.

Begriindete und unbegriindete Anspriiche

Sind die Anspriiche nach dem Umweltschadensgesetz
begriindet, leisten wir Ersatz in Geld.

Sind die Anspriiche nach dem Umweltschadensgesetz
unbegriindet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab.
Dies gilt auch, soweit die Anspriiche der Héhe nach
unbegriindet sind.

Regulierungsvollmacht

Wir sind bevollmdchtigt, alle uns zur Abwicklung des
Schadens zweckmaBig erscheinenden Erklarungen im
Rahmen pflichtgem&dRen Ermessens abzugeben. Das
schlieft Erklarungen zur Abwehr unberechtigter Inan-
spruchnahme durch die Behérde oder sonstigen Dritten
ein.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwal-
tungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir
zur Verfahrens- und Prozessfiihrung bevollmachtigt.
Wir fuhren das Verwaltungsverfahren oder den Rechts-
streit in hrem Namen auf unsere Kosten.

Wer ist versichert?
Abschnitt A.1.2 gilt entsprechend.

Versicherungssumme, Hochstzahlung und Selbstbe-
teiligung
Versicherungssumme, Héchstzahlung

Die Hohe der fiir Umweltschdaden vereinbarten Versiche-
rungssumme betragt 5 Mio. EUR. Die Hochstleistung fiir

A33.2

A3.4

A3.5

A35.1

A35.2

A3.5.3

A35.4

A3.55

A3.5.6

alle Versicherungsfdlle eines Verkehrsjahres betragt
das Doppelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung

Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei
jedem Schadenereignis von der Entschadigung abgezo-
gen. lhrem Versicherungsschein kénnen Sie entneh-
men, ob und in welcher Hohe Sie eine Selbstbeteiligung
vereinbart haben

In welchen Landern besteht Versicherungsschutz?
Geltungsbereich

Versicherungsschutz nach A.3.1.1 besteht im Anwen-
dungsbereich des USchadG in Deutschland. Versiche-
rungsschutz besteht zudem in den Landern des Europa-
ischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemaRe
Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den
jeweiligen nationalen Gesetzen besteht jedoch nur,
soweit diese Anspriiche den Umfang der EU-Richtlinie
nicht tiberschreiten.

Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden, die Sie
vorsdtzlich herbeifiihren. Bei grob fahrldssiger Herbei-
fuhrung des Schadens verzichten wir darauf, unsere
Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens ent-
sprechenden Verhéltnis zu kiirzen. Dies gilt nicht, wenn
Sie

- den Diebstahl des Fahrzeugs oder seiner Teile ermdg-

lichen oder

- den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholi-
scher Getranke oder anderer berauschender Mittel
herbeifiihren.

Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene
Umweltschédden

Nicht versichert sind Schaden, die durch betriebsbe-
dingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genom-
mene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

Ausbringungsschdden

Nicht versichert sind Schaden, die durch Lieferung, Ver-
wendung oder Freisetzung von Klarschlamm, Jauche,
Gulle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Diinge- oder
Schadlingsbekdmpfungsmitteln resultieren. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch, wenn diese Stoffe durch
plétzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswid-
rig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese
Stoffe durch Niederschlége plétzlich abgeschwemmt
werden oder in andere Grundstticke abdriften.

Bewusste VerstifSe gegen Regelungen, die dem Umwelt-
schutz dienen

Nicht versichert sind Schaden, die durch bewusste Ver-
st6Re gegen dem Umweltschutz dienende Gesetze, Ver-
ordnungen, behordliche Anordnungen oder Verfiigun-
gen entstehen.

Vertragliche Anspriiche

Nicht versichert sind Anspriiche, die auf Grund vertrag-
licher Vereinbarung oder Zusage uber Ihre gesetzliche
Verpflichtung hinausgehen.

Motorsportveranstaltungen oder -aktivitdten

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden aus dem
Gebrauch des Fahrzeugs bei einer behdrdlich geneh-
migten Motorsportveranstaltung oder Motorsportakti-
vitat, bei der es auf die Erzielung einer Hochstgeschwin-
digkeit ankommt, einschlieBlich Rennen, Wettbewer-
ben, Trainings, Tests und Demonstrationen.
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Dartiber hinaus besteht kein Versicherungsschutz fiir c.2 Beitrag bei kurzfristigen Vertragen und Mindestbei-
jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch trag
wenn es nicht auf die Erzielung einer Hchstgeschwin- Kurztarif
digkeit ankommt (z.B. bei GleichmaRigkeitsfahrten, X . . .
Touristenfahrten). C2.1 Wenndie Dauerdes Versicherungsschutzes weniger als ein
: . " . Jahr betragt, weil
Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Fahrsicher- .
heitstrainings. - derVertrag nach dem 01.03. beginnt oder
Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.1.4. - vor dem Ablauf des Februars im Folgejahr endet,
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Mafnah- berechnen wir den Beitrag wie folgt:
men der Staatsgewalt Bis zu 1 Monat 15%
A.3.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schiden, die g:: ;3 g mg:::g: ggz’
durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Bis zu 4 Monaten 40 "/2
MaBnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittel- Bis zu 5 Monaten 50 %
bar verursacht werden. Bis zu 6 Monaten 60 %
Schdden durch Kernenergie Bis zu 7 Monaten 70 %
A.3.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden durch Bis zu 8 Monaten 75?’
Kernenergie. Bis zu 9 Monaten 804)
. e . Bis zu 10 Monaten 90 %
B Bel?"tm des Vertrags und vorldufiger Versicherungs- Uber 10 Monaten 100 % des Jahresbeitrags.
schutz
Mindestbeitra
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, . g . . . L
dass wir Ihren Antrag annehmen. RegelmiRig geschieht C2.2 Der Mindestbeitrag fir kurzfristige Vertrage ergibt sich
dies durch Ubergabe des Versicherungskennzeichens aus dem Beitragsteil (Tarif).
und des Versicherungsscheins. C.3 SEPA-Lastschriftverfahren
B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz? Haben wir mit lhnen das Lastschriftverfahren verein-
Der Versicherungsschutz beginnt erst wenn Sie den in bart, miissen Sie zum Zeitpunkt der Félligkeit des Bei-
Ihrem Versicherungsschein genannten filligen Beitrag trags fiir eine ausreichende Deckung auf Ihrem Konto
gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit- sorgen. Kdnnen wir trotz wiederholtem Einziehungsver-
punkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag such den Beitrag nicht einziehen und haben Sie dies zu
nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach C.1.2 und vertreten, werden wir Sie in Textform darauf hinweisen,
C.13. ’ dass Sie verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag
Hi < Si . das Versich K ch und zukiinftige Beitrdge sglbst zu Ubermitteln. Durch
bmwe:f. \}e r.nL;ssen a]S h ‘izs‘c ec;'ungs e""z,‘?éc en Banken erhobene Bearbeitungsgebiihren fur fehlge-
zw. die Versicherungsplakette ordnungsgemals am schlagene Lastschrifteinzugsversuche kénnen wir Ihnen
Fahrzeug angebracht haben. in Rechnung stellen.
c Beitragszahlung D lhre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs und
C.1 Zahlung des Einmalbeitrags Folgen einer Pflichtverletzung
Die Beitrdage sind Einmalbeitrage. Sie miissen diese vor D.1 Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahr-
Aushdndigung der Bescheinigung tiber den Abschluss zeugs?
des 'Versicherungsvelitrages sowie Aush'and'igung des D.1.1 Bei allen Versicherungsarten
Versicherungskennzeichens bzw. der Versicherungs- .
plakette zahlen. Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
Rechtzeitige Zahlung D.1.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag
angegebenen Zweck verwendet werden.
C.1.1 Den ersten oder einmaligen Beitrag miissen Sie unverzig- 9e9 .
lich (d. h. innerhalb von 14 Tagen) nach dem Zeitpunkt des Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen D.1.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
Versicherungsbeginns zahlen. gebrauchtwerden. Berechtigter Fahrerist, wer das Fahr-
Das gilt unabhéngig von dem Bestehen eines Widerrufs- zeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtig-
rechtes. ten gebraucht. AuBerdem diirfen Sie, der Halter oder der
. . Eigentiimer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermég-
Nicht rechtzeitige Zahlung lichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten
C.1.2  Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht- Fahrer gebraucht wird.
zeitig, haben Sie von Anfang an keinen Versicherungs- Fahren nur mit Fahrerlaubnis
schutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder ver- .
spatete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht D.1.1.3 Der Fahrer des Fahrzeggs darf das‘Fahrzeug auf offent-
rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Ver- lichen Wegen oder Pldtzen nur mit der erforderlichen
sicherungsschutz erst ab der Zahlung des Beitrags. Fahrerlaubnis benutzen. AuRerdem diirfen Sie, der Hal-
. . ter oder der Eigentiimer das Fahrzeug nicht von einem
Ricktritt Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahr-
C.1.3  AuBerdem kdnnen wir vom Vertrag zurlicktreten, solange erlaubnis hat.
der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rucktritt ist ausgeschlos- Nicht genehmigte Rennen
sen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. . o . .
Nach dem Riicktritt kénnen wir von lhnen eine Geschifts- D.1.1.4 Das Fahrzeug darf nicht zu behordlich nicht genehmig-

gebiihr verlangen. Diese wird nach Kurztarif (vgl. C.3.1)
berechnet, betragt jedoch hochstens 40 % des Jahresbei-
trags.

ten Fahrveranstaltungen verwendet werden, bei denen
es auf die Erzielung einer Héchstgeschwindigkeit an-
kommt (Rennen). Dies gilt auch fiir die dazugehérigen
Ubungsfahrten.
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D.1.2

D.1.2.1

D.1.2.2

D.2

D.2.1

D.2.2

D.2.3

Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.2.2
und die Ausschliisse nach A.1.5.2 (Kfz-Haftpflichtversi-
cherung), A.2.9.2 (Teilkaskoversicherung) und A.3.5.6
(Kfz-Umweltschadensversicherung).

Zusétzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Alkohol und andere berauschende Mittel

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer
durch alkoholische Getrdnke oder andere berauschende
Mittel nichtin der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu fiihren.

AuBerdem dirfen Sie, der Halter oder der Eigentiimer
des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren las-
sen, der durch alkoholische Getrdanke oder andere
berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug
sicher zu fihren.

Hinweis: Auch in der Teilkasko besteht fiir solche Fahr-
ten kein oder eingeschrankter Versicherungsschutz.

Motorsportveranstaltungen oder -aktivitdten

Das Fahrzeug darf nur dann bei einer Motorsportveranstal-
tung oder Motorsportaktivitat, einschlieBlich Rennen,
Wettbewerben, Trainings, Tests und Demonstrationen, ge-
braucht werden, wenn

- das Fahrzeug in einem hierfiir abgegrenzten Gebiet mit
Zugangsbeschrankungen gebraucht wird und

- furdiesen Gebrauch des Fahrzeugs eine Motorsporthaft-
pflichtversicherung nach MalRgabe des § 5d des Pflicht-
versicherungsgesetzes besteht.

AuBerdem dirfen Sie, der Halter oder der Eigenttimer
das Fahrzeug nur unter den genannten Voraussetzun-
gen fiir diese Fahrten gebrauchen lassen.

Hinweis: Beachten Sie auch lhre Pflichten nach D.1.1.4
und die Ausschlisse nach A.1.5.2 (Kfz-Haftpflichtversi-
cherung), A.2.9.2 (Teilkaskoversicherung) und A.3.5.6
(Kfz-Umweltschadensversicherung).

Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskiirzung

Verletzen Sie vorsatzlich eine lhrer in D.1 geregelten
Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Ver-
letzen Sie lhre Pflichten grob fahrldssig, sind wir berech-
tigt, unsere Leistung in einem der Schwere lhres Ver-
schuldens entsprechenden Verhéltnis zu kiirzen.
Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlas-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung aus D.1.2.1 Satz 2 sind wir lhnen, dem Hal-
ter oder dem Eigentiimer gegeniiber nicht von der Leis-
tungspflicht befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentii-
mer als beforderte Person, die das Fahrzeug nicht
gefiihrt hat, einen Personenschaden erlitten haben.

Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet,
soweit die Pflichtverletzung weder fiir den Eintritt des
Versicherungsfalls noch fiir den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ursachlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die
Pflicht arglistig verletzen.

Beschrinkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung

In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.2.1
ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskiirzung
Ihnen und den mitversicherten Personen gegeniiber auf
den Betrag von hochstens je 5.000 EUR!. beschrénkt.

Dies gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von lhnen
vorgenommenen Gefahrerh6hung (8823, 26 Versiche-

! Gem. § 5 Absatz 3 KfzPfIVV darf die Leistungsfreiheit héchs-
tens auf 5.000 EUR beschrankt werden.

D.2.4

E.l
E.1l.1

E1.1.1

E1.1.2

E1.1.3

E1.1.4

E.1.2

El.2.1

rungsvertragsgesetz) vollstandig oder teilweise von der
Leistungspflicht befreit sind.

Gegenuber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vor-
satzlich begangene Straftat erlangt (z. B. durch Diebstahl),
sind wir vollstéandig von der Verpflichtung zur Leistung frei.

lhre Pflichten im Schadenfall und Folgen einer
Pflichtverletzung

Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?
Bei allen Versicherungsarten
Anzeigepflicht

Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu
einer Leistung durch uns fiihren kann, innerhalb einer
Woche anzuzeigen.

Haben Sie den Versicherungsfall unverziiglich bei unse-
rer Unfall- und Pannennotrufzentrale gemeldet, so gilt
dies fur die gesamte Kfz-Versicherung.

Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine
andere Behérde im Zusammenhang mit dem Schaden-
ereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies unverziiglich
mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schaden-
ereignis bereits gemeldet haben.

Aufkldrungspflicht
Sie mussen alles zu tun, was zur der Aufklarung des Ver-
sicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungs-

pflicht Schadenereignisses erforderlich ist. Sie miissen
insbesondere folgende Pflichten beachten:

Sie diirfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die ge-
setzlich erforderlichen Feststellungen zu erméglichen
oder die dabei erforderliche Wartezeit zu beachten. Ist
die erforderliche Wartezeit abgelaufen oder haben Sie
sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort ent-
fernt, miussen Sie die Feststellungen unverziiglich
nachtraglich ermoglichen (Unfallflucht nach §142
Strafgesetzbuch).

Sie missen unsere Fragen zu den Umstdnden des
Schadenereignisses, zum Umfang des Schadens und
zu unserer Leistungspflicht wahrheitsgemaR und voll-
standig beantworten. Wir kdnnen verlangen, dass Sie
uns in Textform antworten.

Sie missen uns angeforderte Nachweise vorlegen,
soweit es lhnen billigerweise zugemutet werden kann,
diese zu beschaffen.

Sie miissen unsere fir die die Aufklarung des Schadens
erforderlichen Weisungen befolgen, soweit dies fiir Sie
zumutbar ist.

Sie missen uns Untersuchungen zu den Umstdnden
des Schadenereignisses und zu unserer Leistungs-
pflicht ermdglichen, soweit es Ihnen zumutbar ist.

Schadenminderungspflicht

Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignis-
ses nach Mdéglichkeit fiir die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen.

Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit fur Sie
zumutbar, zu befolgen.

Zusétzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Bei auflergerichtlich geltend gemachten Anspriichen

Werden gegen Sie Anspriiche geltend gemacht, sind Sie
verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der
Erhebung des Anspruchs mitzuteilen.

807Jk-1225



Seite 11 von 15
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG
Allgemeine Bedingungen fur die Kfz-Versicherung fiir Fahrzeuge mit

Versicherungskennzeichen (AKB Moped), Ausgabe Marz 2026

E.1.2.2

E.1.2.3

E1.2.4

E.1.2.5

Anzeige von Kleinschdden

Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht
mehr als 500 EUR betrdgt, selbst regulieren oder regu-
lieren wollen, miissen Sie uns den Schadenfall erst
anzeigen, wenn lhnen die Selbstregulierung nicht
gelingt.

Sie kdnnen uns bis zum Ende des Kalenderjahres den
nach E.1.2.2 Absatz 1 nicht gemeldeten Kleinschaden
nachtraglich anzeigen, wenn

- es lhnen nicht gelingt, den Schaden im Rahmen von
E.1.2.2 selbst zu regulieren oder

- uns hinsichtlich des versicherten Fahrzeugs bzw. Ersatz-
fahrzeugs im gleichen Kalenderjahr ein weiterer Schaden
zur Regulierung gemeldet worden ist.

Schéden, die sichim Dezember ereignen, konnen Sie bis
zum 31. Januar des folgenden Jahres nachmelden.

Bei gerichtlich geltend gemachten Anspriichen

Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend
gemacht (z.B. Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns
dies unverzuglich anzuzeigen.

Sie miissen uns die Fiihrung des Rechtsstreits tiberlas-
sen. Wir sind berechtigt, auch in lhrem Namen einen
Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem missen Sie Voll
macht sowie alle erforderlichen Auskiinfte erteilen und
angeforderte Unterlagen zur Verfiigung stellen.

Bei drohendem Fristablauf

Wenn lhnen bis spatestens zwei Tage vor Fristablauf
keine Weisung von uns vorliegt, missen Sie gegen
einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer
Behorde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf
(z. B. Widerspruch) einlegen.

E.1.4.3

E.1.44

E.1.4.5

E.1.4.6

- behérdliches Tatigwerden wegen der Vermeidung
oder Sanierung eines Umweltschadens lhnen gegen-
tber

- die Erhebung von Anspriichen auf Ersatz der einem
Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermei-
dung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltscha-
dens,

- den Erlass eines Mahnbescheids,
- eine gerichtliche Streitverkiindung,

- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behordlichen
oder gerichtlichen Verfahrens.

Sie mussen nach Mdglichkeit fiir die Abwendung und
Minderung des Schadens sorgen. Unsere Weisungen
sind zu befolgen, soweit es fiir Sie zumutbar ist.

Sie haben uns ausfiihrliche und wahrheitsgeméaRe Scha-
denberichte zu erstatten und uns bei der Schadener-
mittlung und Schadenregulierung zu unterstiitzen. Alle
Umstdnde, die fur die Bearbeitung des Schadens wich-
tig sind, miissen Sie uns mitteilen. AuBerdem miissen
Sie uns alle dafiir angeforderten Schriftstiicke Gibersen-
den.

MaRnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit
Umweltschdden sind unverziiglich mit uns abzustim-
men.

Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt
im Zusammenhang mit Umweltschdden miissen Sie
fristgemdaR Widerspruch oder die sonst erforderlichen
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung durch uns
bedarf es nicht.

Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen
Verfahren wegen eines Umweltschadens haben Sie uns
die Fiihrung des Verfahrens zu tiberlassen. Im Falle des

E.1.3 Zusitzlich in der Teilkaskoversicherung gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechts-
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des anwalt in Threm Namen. Sie miissen dem Rechtsanwalt
Fahrzeugs Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskinfte erteilen

E.1.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter und die angeforderten Unterlagen zur Verfligung stel-
Teile sind Sie abweichend von E.1.1.1 verpflichtet, uns len.
dies unverziiglich in Textform anzuzeigen. E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Einholen unserer Weisung Leistungsfreiheit bzw. Leistungskiirzung

E.1.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des E.2.1 Verletzen Sie vorséatzlich eine Ihrerin E.1.1 bis E.1.4 ge-
Fahrzeugs bzw. mitversicherter Teile miissen Sie unsere regelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungs-
Weisungen einzuholen, soweit die Umstdnde dies schutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlassig, sind
gestatten. Sie missen unsere Weisungen befolgen, wir berechtigt, unsere Leistungin einem der Schwere |h-
soweit lhnen dies zumutbar ist. res Verschuldens entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen.

. . P Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlas-
énze;ge.ber cfer Polizei . sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz be-

E.1.3.3 Ubersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden stehen.
den Betrag von 500 EUR, sind Sie verpflichtet, das Scha- . . o . o
denereignis der Polizei unverziiglich anzuzeigen. Fur die vollstgndlge oder teilweise Lelst.yngsfrelhelt l?EI

LT ) Verletzung einer Auskunfts- oder Aufklarungspflicht im

E.1.4 Zusétzlichin der Kfz-Umweltschadensversicherung Schadenfall gilt folgende weitere Voraussetzung: Wir
Besondere Anzeigepflicht haben Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf

E.1.4.1 Sie miissen uns jedes Schadenereignis, das zu einer diese Rechtsfolge hingewiesen.

Leistung nach dem USchadG fiihren kénnte — soweit E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet,
zumutbar - sofort anzeigen. Dies gilt auch, wenn noch soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder fiir
keine Sanierungs- oder Kostentragungsanspriiche die Feststellung des Versicherungsfalls noch fir die Fest-
erhoben worden sind. stellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht urséch-
Aufklirungs- und Schadenminderungspflichten lich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verlet-
E.1.4.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverziiglich zen. R . L
und umfassend zu informieren tiber: Beschrdnkung der Leistungsfreiheit in der
. . . X Kfz-Haftpflichtversicherung
- die lhnen gemaR § 4 USchadG obliegende Information . . T
E.2.3  In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.2.1

an die zusténdige Behorde,

ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskiirzung
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E2.4

E2.5

E.2.6

F.1

F.2

Ihnen und den mitversicherten Personen gegeniiber auf
den Betrag von héchstens je 2.500 EUR? beschrénkt.

Dies gilt nicht fiir Schaden aus Erweiterungen des Leis-
tungsumfanges der Kfz-Haftpflichtversicherung (Um-
weltschadensversicherung).

Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von
héchstens je 5.000 EUR3, wenn Sie die Aufklarungs-
oder Schadenminderungspflicht nach E.1.1.3 und
E.1.1.4

- vorsatzlich und
- in besonders schwerwiegender Weise

verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfernen
vom Unfallort trotz eines Personen- oder schweren
Sachschadens der Fall.

Dies gilt nicht fur Schaden aus Erweiterungen des Leis-
tungsumfanges der Kfz-Haftpflichtversicherung
(Umweltschadensversicherung).

Volistdndige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung

Verletzen Sie lhre Pflichten in der Absicht, sich oder
einem anderen einen rechtswidrigen Vermdgensvorteil
zu verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht
hinsichtlich des erlangten Vermdgensvorteils vollstan-
dig frei.

Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei
Rechtsstreitigkeiten

Verletzen Sie lhre Pflichten nach

- E.1.2.1 (Anzeige auBergerichtlich gemachter Anspri-
che),

- E.1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter
Anspriiche) oder

- E.1.2.4 (Prozessfiihrung durch uns)

und fuhrt dies zu einer rechtskraftigen Entscheidung,
die Uber den Umfang der nach Sach- und Rechtslage
geschuldeten Entschddigung erheblich hinausgeht, gilt:

Bei vorsatzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des
von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollstéandig von
unserer Leistungspflicht frei.

Bei grob fahrldssiger Verletzung sind wir berechtigt,
unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in
einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechen-
den Verhdltnis zu kirzen.

Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen
Pflichten mitversicherter Personen

Fiir mitversicherte Personen finden die Regelungen zu
lhren Pflichten sinngemaRe Anwendung.

Ausiibung der Rechte

Die Auslibung der Rechte der mitversicherten Personen
aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Ver-
sicherungsnehmer zu, soweit nichts anderes geregelt
ist.

In der Kfz-Haftpflichtversicherung kénnen mitversi-
cherte Personen nach A.1.2 lhre Anspriiche selbststan-
dig geltend machen.

2 Gem. § 6 Absatz 1 KfzPfIVV darf die Leistungsfreiheit héchs-
tens auf 2.500 EUR beschrankt werden.

3 Gem. § 6 Absatz 3 KfzPfIVV darf die Leistungsfreiheit hdchs-
tens auf 5.000 EUR beschrankt werden.

F.3

G.1

G.2

G.2.1

G.2.2

G.23

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte
Personen

Sind wir lhnen gegeniiber von der Verpflichtung zur
Leistung frei, so gilt dies auch gegenuber allen mitver-
sicherten Personen.

Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung:

Gegenliber mitversicherten Personen kénnen wir uns
auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn

- die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden
Umsténde in der Person des Mitversicherten vorlie-
gen oder

- diese Umstdnde der mitversicherten Person bekannt
oder infolge grober Fahrlassigkeit nicht bekannt waren.

Laufzeit und Kiindigung des Vertrags, VerduRBerung
des Fahrzeugs, Wagniswegfall

Wie lange lduft der Versicherungsvertrag?
Vertragsdauer

Die Laufzeit lhres Vertrags ergibt sich aus lhrem Versi-
cherungsschein.

Das Verkehrsjahr beginnt am 1. Médrz und endet mit
Ablauf des Februars des Folgejahres. Der Vertrag endet
mit dem Ablauf des Verkehrsjahres, ohne dass es einer
Kiindigung bedarf.

Im Einzelfall kénnen besondere Kiindigungsrechte
bestehen.

Wann und aus welchem Anlass kdnnen Sie den Versi-
cherungsvertrag kiindigen?

Kiindigung nach einem Schadenereignis

Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses kdnnen Sie
den Vertrag kiindigen. Die Kiindigung muss uns inner-
halb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen
tiber die Entschadigung zugehen oder innerhalb eines
Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu
Unrecht abgelehnt haben.

Das Gleiche gilt, wenn wir lhnen in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung die Weisung erteilen, es liber den An-
spruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu
lassen oder wenn in der Teilkasko der Sachverstandi-
genausschuss nach A.2.6 angerufen wird. AuBerdem
koénnen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Ver-
trag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft
des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils
kiindigen.

Sie konnen bestimmen, ob die Kiindigung sofort oder zu
einem spdteren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum
Ablauf des Vertrages, wirksam werden soll.

Kiindigung bei Verdufierung oder Zwangsversteigerung
des Fahrzeugs

VerduRRern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsver-
steigert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.5 auf den
Erwerber tiber. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb zu kiindigen.
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Bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung G.7.2  Den Beitrag fiir die laufende Zahlungsperiode kénnen wir
beginnt die Kindigungsfrist des Erwerbers erst ab entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.
Kenntnis. Anzeige der Verdufierung
Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofor- G.7.3  Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die VeriduRe-
tiger Wirkung oder spatestens zum Ablauf des Ver- rung des Fahrzeugs unverziiglich anzuzeigen. Unter-
trages endet. bleibt die Mitteilung, droht unter den Voraussetzungen
G.3 Wann und aus welchem Anlass kdnnen wir den Versi- des 897 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des
cherungsvertrag kiindigen? Versicherungsschutzes.
Kiindigung nach einem Schadenereignis Kiindigung des Vertrags
G.3.1 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses konnen wir G.7.4 Im Falle der VerduRerung kénnen der Erwerber oder wir
den Vertrag kiindigen. Die Kiindigung muss |hnen den Vertrag kiindigen. Dann kénnen wir den Beitrag nur
innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhand- von lhnen verlangen.
lungen uber die Entschadigung oder innerhalb eines Zwangsversteigerung
Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtver- . . .
sicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu G.7.5 DieRegelungenG.7.1 bis G.7.3 sind entspt:echenq anzu-
Unrecht abgelehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir wenden, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.
Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung G.8 Wagniswedgfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)
erteilen, es Uber den Anspruch des Dritten zu einem Fallt das versicherte Wagnis endgiiltig weg, steht uns
Rechtsstreit kommen zu lassen oder in der Kaskoversi- der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom
cherung der Sachverstandigenausschuss nach A.2.6 Wagniswegfall Kenntnis erlangen.
angerufen wird. AuBerdem kdnnen wir in der Kfz-Haft- N . .
pflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines G.9 Riickgabe des VerSIcherungskennzelchens oder Ent-
Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem wertung der Versicherungsplakette
Dritten ergangenen Urteils kiindigen. Wird der Vertrag widerrufen oder vor Ablauf des Ver-
Unsere Kiindigung wird einen Monat nach ihrem kehrsjahre.s beendet, mij.ssen Sie uns dgn Versiche-
Zugang bei Ihnen wirksam. rlingsschelg und das Vgrsmheru_ngskennzelchen unver-
. . . . zliglich zuriickgeben. Eine Versicherungsplakette miis-
Kuindigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch sen Sie entwerten und uns dies auf Verlangen nachwei-
des Fahrzeugs sen.
G.3.2 Haben Sie eine lhrer Pflichten bei Gebrauch des Fahr- H entfallt
zeugs nach D.1 verletzt, kénnen wir innerhalb eines .
Monats, nachdem wir von der Pflichtverletzung Kennt- | entfallt
nis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung J entfallt
kiindigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie K Merkmale zur Beitragsberechnung
die Pflicht weder vorsatzlich noch grob fahrldssig ver- . N .
letzt haben. Uberpriifung der Merkmale zur Beitragsberechnung
Kiindigung bei Veréuferung oder Zwangsversteigerung K1 Wir sind berechtigt zu tberprifen, ob die bei Ihrem
des Fahrzeugs Vertrag berticksichtigten Merkmale zur Beitragsberech-
. . . nung nach Anhang 1 zutreffen. Auf Anforderung haben
G.3.3  Bei VerauRerung oder Zwangsversteigerung des Fahr- Sie uns entsprechende Bestitigungen oder Nachweise
zeugs nach G.7 kénnen wir dem Erwerber gegeniiber vorzulegen.
kiindigen. Wir haben die Kiindigung innerhalb eines
Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir Folgen von unzutreffenden Angaben
von der VerduBerung oder Zwangsversteigerung Kennt- K.2 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur
nis erlangt haben. Unsere Kiindigung wird einen Monat Beitragsberechnung gemacht und ist deshalb ein zu
nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam. niedriger Beitrag berechnet worden, gilt riickwirkend ab
G.4 Kiindigung einzelner Versicherungsarten Beginn des Vertrages der Beitrag, der den tfatsia'chlichen
. . . . . Merkmalen zur Beitragsberechnung entspricht.
Die Kfz-Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung sind je- i e
weils rechtlich selbststidndige Vertriage. Die Kiindigung Haben Sie vorsatzlich unzutreffende Angaben gemacht
eines dieser Vertrége beriihrt das Fortbestehen des an- und ist desllalb. ein zu niedriger Beitrag berechnet wor-
deren nicht. den, ist zusatzlich zur Beitragserh6hung eine Vertrags-
o strafe in Hohe eines Jahresbeitrages, der sich nach
G.5  Zugang derKiindigung Umstellung auf den richtigen Tarif und Beitrag fiir das
Eine Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der laufende Verkehrsjahr ergibt, zu zahlen.
jeweiligen Frist zugeht. L Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstinde
G.6  Beitragsabrechnung nach Kiindigung L1 Welche auBergerichtliche Verbraucherschlichtungs-
Bei einer Kiindigung vor Ablauf des Verkehrsjahres stelle kénnen Sie in Anspruch nehmen?
steht uns der auf die Zeit des Versicherungsschutzes Ansprechpartner bei Beschwerden
entfallende Beitrag anteilig zu. L L . . .
. . i L.1.1  Wir mochten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Sollte dies
G.7 YYas ist bei VerduBerung des Fahrzeugs zu beachten? einmal nicht der Fall sein, nehmen Sie bitte direkt Kontakt
Ubergang der Versicherung auf den Erwerber mit lhrem Berater oder mit uns auf, damit wir die Angele-
G.7.1  VeriuRern Sie lhr Fahrzeug, geht die Versicherung auf genheit klaren konnen.

den Erwerber Uber.
Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag ent-

Telefonisch 0351 4235-680
Fax 0351 4235-555

sprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei E-Mail beschwerde@sv-sachsen.de
einem Neuabschluss des Vertrags verlangen wiirden, Internet www.sv-sachsen.de/beschwerde
Brief An der Flutrinne 12, 01139 Dresden

anzupassen. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf
den Ubergang der Versicherung folgt.
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L1.2

Daruiber hinaus haben Sie auch folgende Mdglichkei-
ten.

Versicherungsombudsmann e. V.

Wir nehmen am Streitbeilegungsverfahren vor dem Ver-
sicherungsombudsmann e. V. als allgemeine Schlich-
tungsstelle teil. Wenn Sie Verbraucher sind, kénnen Sie
das kostenlose, auBergerichtliche Streitbeilegungsver-
fahren in Anspruch nehmen und Ihre Beschwerde an
den Versicherungsombudsmann e. V. richten. Es gilt die
Verfahrensordnung des Versicherungsombudsmanns
e.V. Unabhéngig von einer Entscheidung dieser Streit-

L2.3

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschdftssitz ins Aus-
land verlegt

Fir den Fall, dass Sie lhren Wohnsitz, lhren gewdhnli-
chen Aufenthalt oder Ihren Geschaftssitz aulRerhalb
Deutschlands verlegt haben oder lhr Wohnsitz,
Geschéftssitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abwei-
chend der Regelungen nach L.2.1 und L.2.2 das Gericht
als vereinbart, das fiir unseren Geschéftssitz zusténdig
ist.

Anhang 1 - Merkmale zur Beitragsberechnung

sch!ichtungsstelle steht lhnen weiterhin der Weg zum 1 Fahrzeugbezogene Tarifierungsmerkmale zur Bei-

Gericht offen. tragsberechnung bei Fahrzeugen mit Versicherungs-

Den Versicherungsombudsmann e. V. konnen Sie tber kennzeichen

folgende Wege erreichen: Der Beitrag fiir Versicherungsvertrige von Fahrzeugen

Versicherungsombudsmann e. V., mit Versicherungskennzeichen richtet sich in der Kfz-

Postfach 08 06 32, Haftpflichtversicherung und Teilkasko nach Art, Aufbau,

10006 Berlin Verwendung, Hubraum, Motorleistung und der zulassi-

Telefon: 0800 3696000 gen Hochstgeschwindigkeit der Fahrzeuge. MalRgeblich

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de sind die Eintragungen in der Betriebserlaubnis oder in

Internet: www.versicherungsombudsmann.de anderen amtlichen Urkunden.

Versicherungsaufsicht 2 Individuelle Tarifierungsmerkmale zur Beitragsbe-
. L. . . rechnung bei Fahrzeugen mit Versicherungskenn-

L.1.3  Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder tre- zeichen

ten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab- .

wicklung auf, kénnen Sie sich auch an die fiir uns zustan- 2.1 Lebensalter des Versicherungsnehmers

dige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen Der Beitrag fur Versicherungsvertrédge von Fahrzeugen

unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt fur mit Versicherungskennzeichen richtet sich in der Kfz-

Finanzdienstleistungsaufsicht. Haftpflichtversicherung nach Ihrem Alter.

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht 2.2 Alter des jiingsten Fahrzeugnutzers

(BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer StraRBe 108
53117 Bonn

Telefon: 0800 2 100 500
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist
und einzelne Streitfalle nicht verbindlich entscheiden

Der Beitrag fur Versicherungsvertrédge von Fahrzeugen
mit Versicherungskennzeichen richtet sich in der Kfz-
Haftpflichtversicherung nach dem Alter des jiingsten
Fahrzeugnutzers |hres Fahrzeugs. Sie sind zur Angabe
des Geburtsdatums des jlingsten Fahrzeugnutzers ver-
pflichtet.

Anhang 2 - Art und Verwendung von Fahrzeugen
Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen fiihren missen,

kann. sind:
Rechtsweg 1 Kleinkraftrader bis 45 km/h
L14  AuRerdem haben Sie die Méglichkeit, den Rechtsweg zu Kleinkraftrader (zwei- oder dreirddrig) und Fahrrader
beschreiten mit Hilfsmotor mit einer bauartbedingten Héchstge-
; schwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h, einem Hub-
Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schaden- raum vongnicht mehr als 50 ccm beziehungsweise einer
zpheen]nedszTs:P;aasckhoAk%ngi"tS':naUCh das Sachverstan- maximalen Nennleistung von 4 kW fiir Elektromotoren.
igenverfahr .2.6 nutzen.
- Gegﬁchtsstan hy 2 Kieinkraftréder bis 50 km/h
) . Kleinkraftrader und Fahrrader mit Hilfsmotor mit einer
Wenn Sie uns verklagen bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit von nicht
L.2.1  Anspriiche aus Ilhrem Versicherungsvertrag konnen Sie mehr als 50 km/h und einem Hubraum von nicht mehr
insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen: als 50 ccm, wenn sie bis zum 31.12.2001 erstmals in
- dem Gericht, das fiir lhren Wohnsitz 6rtlich zusténdig Verkehr gekommen sind.
ist, 3 Kleinkraftriader bis 60 km/h
- dem Gericht, das fur unseren Geschaftssitz oder fur Kleinkraftrader und Fahrrader mit Hilfsmotor im Sinne
die Sie betreuende Niederlassung ortlich zusténdig der bisherigen Bestimmungen der ehemaligen DDR mit
ist. einer bauartbedingten Ho6chstgeschwindigkeit von
Wenn wir Sie verklagen nicht mehr als 60 km/h und einem Hubraum von nicht
mehr als 50 ccm, wenn sie bis zum 29.02.1992 erstmals
L.2.2  Wir kdnnen Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag in Verkehr gekommen sind.
insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen: 4 Mofas

- dem Gericht, das fiir lhren Wohnsitz 6rtlich zusténdig
ist,

- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die
Niederlassung lhres Betriebs befindet, wenn Sie den
Versicherungsvertrag fiir lhren Geschéfts- oder
Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.

Mofas sind Fahrrader mit Hilfsmotor mit einer bauartbe-
dingten Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als
25 km/h geméR Ziffer 1.

807Jk-1225


mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
http://www.bafin.de/

Seite 15 von 15

Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG
Allgemeine Bedingungen fur die Kfz-Versicherung fiir Fahrzeuge mit
Versicherungskennzeichen (AKB Moped), Ausgabe Marz 2026

Leichtmofas und schnelle Pedelecs 9 Microcars
Leichtmofas sind Fahrrader mit Hilfsmotor mit einer Microcars im Sinne des Tarifes sind Pkw-dhnliche vier-
bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit von nicht radrige Kraftfahrzeuge gemaR Ziffer 7.
mehr als 20 km/h gem4R Ziffer 1. 10 Motorisierte Krankenfahrstiihle bis 30 km/h

Schnelle Pedelecs” mit einer bauartbedingten Hochst- Motorisierte Krankenfahrstiihle mit einer bauartbeding-
geschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h ohne Tre- ten Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 bzw.
ten und von nicht mehr als 45 km/h mit Treten (500 W) 30 km/h und einer Leermasse von nicht mehr als 300 kg.
sind im Sinne des Tarifes Leichtmofas. L. e
s 11 Motorisierte Krankenfahrstiihle iiber 30 km/h

egways

gway . . . . . . Motorisierte Krankenfahrstiihle im Sinne der bisherigen
,,segways sind emachmge zweispurige Elektroroller im Vorschriften der ehemaligen DDR mit einer bauartbeding-
5‘!‘”9, der E!gk’groklelr!fstfahrzeuge\{erqrdnpng (EK.FV) ten Hochstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h, sofern
mit einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von nicht sie bis zum 28.02.1991 erstmals in Verkehr gekommen
mehr als 20 km/, die eine allgemeine bzw. besondere sind.
Betriebserlaubnis haben. .
12 Elektrokleinstfahrzeuge

Vierrddrige Leichtkraftfahrzeuge

Vierradrige Leichtkraftfahrzeuge mit einer Leermasse
von nicht mehr als 425 kg, ohne Masse der Batterien bei
Elektrofahrzeugen, mit einer bauartbedingten Hochst-
geschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einem
Hubraum von nicht mehr als 50 ccm beziehungsweise
einer maximalen Nennleistung von 4 kW fiir Elektromo-
toren.

Quads

Quads im Sinne des Tarifes sind motorradahnliche vier-
radrige Kraftfahrzeuge gemaR Ziffer 7.

Kraftfahrzeuge im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-
verordnung (eKFV) mit einer bauartbedingten Hochst-
geschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h, die eine
allgemeine bzw. besondere Betriebserlaubnis haben.
Ausgenommen sind elektrisch betriebene Kleinstfahr-
zeuge, wie Mono-Wheeler, Hoverboards oder Elektro-
Skateboards, die nicht unter den Anwendungsbereich
der eKFV fallen.
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	A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden aus dem Gebrauch des Fahrzeugs bei einer Motorsportveranstaltung oder Motorsportaktivität, einschließlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und Demonstrationen, wenn
	- das Fahrzeug in einem hierfür abgegrenzten Gebiet mit Zugangsbeschränkungen gebraucht wird und
	- für diesen Gebrauch des Fahrzeugs eine Motorsport-haftpflichtversicherung nach Maßgabe des § 5d des Pflichtversicherungsgesetzes besteht. 
	Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.1.4 und D.1.2.2.
	Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
	A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs.
	Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen
	A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen 
	- eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers 
	- eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. 
	Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung ohne gewerbliche Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten Fahrzeug Schäden verursacht werden. 
	Beschädigung von beförderten Sachen
	A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden. 
	Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigt beförderter Personen.
	Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person
	A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden.
	Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
	A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen.
	Vertragliche Ansprüche
	A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.
	Schäden durch Kernenergie
	A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.
	Embargobestimmung (Sanktionsklausel)
	A.1.5.10 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
	A.2 Teilkaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug
	A.2.1 Was ist versichert?
	A.2.1.1 Ihr Fahrzeug
	Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2.2 (Teilkasko).
	A.2.1.2 Mitversicherte Teile und nicht versicherbare Gegenstände
	Versichert sind auch die unter A.2.1.2.1 als mitversichert aufgeführten Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile). Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust von mitversicherten Teilen gelten die nachfolgenden Regelungen in A.2 entsprechend, soweit nichts anderes geregelt ist.
	Beitragsfrei mitversicherte Teile
	A.2.1.2.1 Soweit in A.2.1.2.2 nicht anders geregelt, sind folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör des versicherten Fahrzeugs ohne Mehrbeitrag mitversichert:
	a) Werkseitig fest im Fahrzeug eingebaute oder werkseitig fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile. 
	b) Werkseitig fest im Fahrzeug eingebautes oder werkseitig am Fahrzeug angebautes oder im Fahrzeug unter Verschluss verwahrtes Fahrzeugzubehör. Voraussetzung ist, dass es ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (z. B. Pannenwerkzeug).
	c) Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur Behebung von Betriebsstörungen des Fahrzeugs üblicherweise mitgeführt werden (z. B. Sicherungen und Leuchtmittel).
	d) Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestimmungsgemäß gebraucht werden oder mit dem abgestellten Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht möglich ist.
	e) Planen, 
	f) Folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile: 
	- ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter-  oder Sommerbereifung,
	- Seitengepäckträger und Schneeketten,
	- nach a) bis f) mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör während einer Reparatur.
	g) Die zu Ihrem Elektrofahrzeug gehörenden Ladekabel, wenn sie unter Verschluss gehalten werden.
	Nicht versicherbare Gegenstände
	A.2.1.2.2 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, z. B. Mobiltelefone und mobile Navigationsgeräte, auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, Ladestationen von Elektro- oder Hybridfahrzeugen, Reisegepäck, persönliche Gegenstände des Fahrers oder beförderter Personen.
	A.2.2 Welche Ereignisse sind in Teilkasko versichert?
	Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 
	Brand und Explosion 
	A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Nicht als Explosion gilt das Auslösen eines Airbags.
	Entwendung
	A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen:
	a) Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeugs aufgrund räuberischer Erpressung.
	b) Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug weder zum Gebrauch in seinem eigenen Interesse, noch zur Veräußerung, noch unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird.
	c) Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wird (z. B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht, z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehöriger ist.
	Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch und Muren
	A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch und Muren auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen. Unter einem Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen zu verstehen. Muren sind an Berghängen abgehende Geröll-, Schlamm- und Gesteinsmassen. 
	Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.
	Zusammenstoß mit Tieren
	A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren jeder Art.
	Glasbruch
	A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Als Verglasung gelten Glas- und Kunststoffscheiben (z. B. Front-, Heck-, Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas und Abdeckungen von Leuchten. Nicht zur Verglasung gehören Glas- und Kunststoffteile von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, Solarmodulen, Displays, Monitoren sowie Leuchtmittel. Versichert sind jedoch die erforderlichen Kosten für die Kalibrierung der genannten Assistenzsysteme nach Glasaustausch. 
	Als Folge eines Bruchschadens an der Verglasung sind die nachgewiesenen Kosten einer Innenreinigung des Fahrzeugs bis zu einem Höchstbetrag von 50 EUR und die Kosten für den Ersatz von Plaketten und Autobahnvignetten versichert.
	Weitere Folgeschäden sind nicht versichert. 
	Kurzschlussschäden an der Verkabelung
	A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss. Folgeschäden sind nicht versichert.
	Tierbiss
	A.2.2.7  Versichert sind unmittelbare Schäden am Fahrzeug durch Tierbiss (z. B. Marderbissschäden) sowie daraus resultierende Folgeschäden bis 10.000 EUR. 
	Nicht versichert sind Schäden an angeschlossenen Geräten, wie z. B. einem Smart- oder Mobiltelefon beim Laden.
	A.2.2.8 Hackerangriff
	Versichert sind auch Schäden an Ihrem Fahrzeug infolge eines Unfall, der durch einen Eingriff in oder eine Manipulation an der Fahrzeugsoftware durch einen unberechtigten Dritten (Hackerangriff, Cyberangriff) verursacht wurde.
	A.2.3 Wer ist versichert?
	Der Schutz der Teilkasko gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z. B. des Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person.
	A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
	Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. 
	A.2.5 Was zahlen wir im Schadenfall?
	Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch für mitversicherte Teile, soweit nichts anderes geregelt ist.
	A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?
	Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
	A.2.5.1.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren, gilt A.2.5.2.1.
	Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Restwert und Neupreis?
	A.2.5.1.2 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen.
	A.2.5.1.3 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs oder gleichwertiger gebrauchter Teile am Tag des Schadenereignisses bezahlen müssen.
	A.2.5.1.4 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder zerstörten Zustand. Der Restwert wird auf dem überregionalen Markt unter Verwendung von Onlinebörsen ermittelt. Die Fahrzeugabholung erfolgt auf Kosten des Aufkäufers.
	A.2.5.1.5 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahr-zeugs aufgewendet werden muss. Wird der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, gilt der Preis für ein vergleichbares Nachfolgemodell. Maßgeblich ist jeweils die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag des Schadenereignisses abzüglich orts- und marktüblicher Nachlässe.
	A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?
	Reparatur
	A.2.5.2.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
	a) Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht reparieren wird, gilt: 
	Wir zahlen die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nach A.2.5.1.3, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen.
	Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A.2.5.2.1 b). 
	b) Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert wird, gilt: 
	Wir zahlen die erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur auf Basis von durchschnittlichen regionalen Stundenverrechnungssätzen bis zur Höhe des um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe A.2.5.1.3 und A.2.5.1.4). 
	Es steht Ihnen frei, das Fahrzeug eigenständig und anderweitig zu veräußern. Bei der Abrechnung berücksichtigen wir den durch uns ermittelten Restwert. Das gilt auch, wenn Sie das Fahrzeug nicht veräußern, sondern weiternutzen möchten.
	c) Wir zahlen Entsorgungs- und Verbringungskosten sowie Zuschläge auf die unverbindliche Preisempfehlung von Ersatzteilen (UPE-Zuschläge), wenn Sie diese durch eine Rechnung nachweisen.
	Bergen und Abschleppen
	A.2.5.2.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Bergen und Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werkstatt. Dabei darf einschließlich unserer Leistungen wegen der Beschädigung des Fahrzeugs nach A.2.5.2.1 die Obergrenze nach A.2.5.2.1 a) oder A.2.5.2.1 b) nicht überschritten werden. 
	Voraussetzung für unsere Leistung ist, dass Ihr Fahrzeug aufgrund der Beschädigung nicht mehr fahrbereit ist.
	Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, diese Kosten zu übernehmen. 
	Abzug neu für alt
	A.2.5.2.3 Wir ziehen von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung einen dem Alter und der Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag ab (neu für alt), wenn
	- bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht werden oder 
	- das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert wird.
	Der Abzug neu für alt ist auf die Bereifung, Batterie und Lackierung beschränkt, wenn das Schadenereignis in den ersten 4 Jahren nach der Erstzulassung eintritt.
	Die Entschädigungsleistung für Antriebsakkumulatoren von Elektro- und Hybridfahrzeugen richtet sich nach der Anzahl der Betriebsjahre des Akkus. Wir ziehen ab dem dritten Betriebsjahr vom Kaufpreis einen Abzug „neu für alt“ in Höhe von 10 % für jedes angefangene Betriebsjahr ab. 
	Treibstoff und Betriebsmittel
	A.2.5.2.4  Wir erstatten die Kosten für den Ersatz von Treibstoff, Bremsflüssigkeit, Fetten, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel, Motorölen, Getriebeölen und Hydraulikölen in Folge eines Schadenfalls. Dies gilt nicht bei Entwendung des Fahrzeugs.
	A.2.5.3 Sachverständigenkosten
	Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.
	A.2.5.4 Mehrwertsteuer
	Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.
	A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung
	Wiederauffinden des Fahrzeugs
	A.2.5.5.1 Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der in Textform erfolgten Schadenanzeige wieder aufgefunden, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet. Voraussetzung ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen wieder in Besitz nehmen können.
	A.2.5.5.2 Wir zahlen die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs, wenn es in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) aufgefunden wird. Ersetzt werden die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeblich ist jeweils die Entfernung vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zum Fundort.
	Eigentumsübergang nach Entwendung
	A.2.5.5.3 Müssen Sie das Fahrzeug nicht zurücknehmen, weil die Monatsfrist nach A.2.5.5.1 bereits abgelaufen ist, werden wir dessen Eigentümer.
	A.2.5.5.4 Wir werden jedoch nicht Eigentümer, wenn
	- Sie der Eigentümer des Fahrzeugs bleiben wollen oder
	- ein Anderer der Eigentümer des Fahrzeugs ist (z. B. der Leasinggeber) und dieser das Eigentum nicht auf uns übertragen möchte.
	Sie müssen uns dies unverzüglich mitteilen, nachdem wir Sie über das Wiederauffinden informiert oder Sie in anderer Weise Kenntnis erlangt haben. 
	Werden wir nicht Eigentümer, rechnen wir den erzielbaren Veräußerungserlös des wiederaufgefundenen Fahrzeugs auf unsere Entschädigung an. Wenn wir Sie bereits entschädigt haben, müssen sie uns den erzielbaren Veräußerungserlös zurückzahlen.
	A.2.5.5.5 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung (z. B. nach D.1.1, E.1.1 oder E.1.3 oder 
	wegen grober Fahrlässigkeit nach A.2.9.1) gekürzt und wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt: Ihnen steht ein Anteil am erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammenhang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil entspricht der Quote, um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben.
	A.2.5.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
	Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs nach A.2.5.1.5. 
	A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile
	Was wir nicht ersetzen
	A.2.5.7.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, Alterungs- und Verschleißschäden. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie Verlust von äußerem Ansehen oder Leistungsfähigkeit, Wertminderung, Zulassungskosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs. 
	Rest- und Altteile
	A.2.5.7.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung angerechnet.
	A.2.5.8 Selbstbeteiligung
	Vertragliche Selbstbeteiligung
	 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis für jedes versicherte Fahrzeug von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben.
	A.2.6 Sachverständigenverfahren bei Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe 
	A.2.6.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens einschließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten kann auf Ihren Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverständigenausschuss entscheiden.
	A.2.6.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von dem jeweils Andren bestimmt. 
	A.2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann. Er soll vor Beginn des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden soll. Einigt sich der Ausschuss nicht über die Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen.
	A.2.6.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen. 
	Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten (L.1.5). 
	A.2.7 Fälligkeit unserer Zahlung
	A.2.7.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festgestellt haben, zahlen wir diese innerhalb von zwei Wochen. 
	A.2.7.2 Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen, wenn 
	- wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und
	- sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenanzeige feststellen lässt.
	A.2.7.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. Deshalb zahlen wir die Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der in Textform abgegebenen Schadenanzeige. 
	A.2.8 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind?
	Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen bei schuldloser oder einfach fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück. 
	Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück. Für alle anderen Fahrer gilt bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens A.2.9.1. 
	Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistungen in voller Höhe zurückzufordern.
	Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person sowie der Mieter oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt.
	A.2.9 Was ist nicht versichert?
	Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
	A.2.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens verzichten wir darauf, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
	Dies gilt nicht, wenn Sie
	- den Diebstahl des Fahrzeugs ermöglichen 
	oder
	- den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel herbeiführen. 
	Motorsportveranstaltungen oder -aktivitäten
	A.2.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden aus dem Gebrauch des Fahrzeugs bei einer behördlich genehmigten Motorsportveranstaltung oder Motorsportaktivität, bei der es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, einschließlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und Demonstrationen.
	Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z. B. bei Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten). 
	Versicherungsschutz besteht jedoch für Fahrsicherheitstrainings.
	Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.1.4.
	Reifenschäden
	A.2.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Reifen. Versicherungsschutz für Reifenschäden besteht jedoch, wenn durch dasselbe Ereignis gleichzeitig andere unter den Schutz der Teilkasko fallende Schäden am Fahrzeug verursacht wurden.
	Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
	A.2.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.
	Schäden durch Kernenergie
	A.2.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
	A.3 Kfz-Umweltschadensversicherung – für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz
	In der Kfz-Haftpflichtversicherung kann als zusätzlicher Leistungsbaustein die Kfz-Umweltschadensversicherung vereinbart werden.
	Wird die Kfz-Haftpflichtversicherung von Ihnen oder von uns gekündigt, erlischt auch der mit der Kfz-Haftpflichtversicherung verbundene Leistungsbaustein der Kfz-Umweltschadensversicherung automatisch zum gleichen Zeitpunkt, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. 
	Sie und wir können verlangen, dass die Kfz-Umweltschadensversicherung aus der Kfz-Haftpflichtversicherung ausgeschlossen wird, ohne die Kfz-Haftpflichtversicherung zu kündigen. 
	Die Bestimmungen in Abschnitt G gelten hierfür entsprechend.
	A.3.1 Was ist versichert?
	Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt
	A.3.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) frei. 
	Voraussetzung ist, dass diese durch 
	- einen Unfall, 
	- eine Panne 
	- oder eine plötzliche und unfallartige Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) 
	verursacht worden sind. 
	Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden können. 
	Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt.
	Begründete und unbegründete Ansprüche
	A.3.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begründet, leisten wir Ersatz in Geld.
	A.3.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind.
	Regulierungsvollmacht
	A.3.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. Das schließt Erklärungen zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder sonstigen Dritten ein. 
	Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten.
	A.3.2 Wer ist versichert?
	Abschnitt A.1.2 gilt entsprechend. 
	A.3.3 Versicherungssumme, Höchstzahlung und Selbstbeteiligung
	Versicherungssumme, Höchstzahlung
	A.3.3.1 Die Höhe der für Umweltschäden vereinbarten Versicherungssumme beträgt 5 Mio. EUR. Die Höchstleistung für alle Versicherungsfälle eines Verkehrsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme.
	Selbstbeteiligung
	A.3.3.2 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben
	A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
	Geltungsbereich
	Versicherungsschutz nach A.3.1.1 besteht im Anwendungsbereich des USchadG in Deutschland. Versicherungsschutz besteht zudem in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht jedoch nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten.
	A.3.5 Was ist nicht versichert?
	Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
	A.3.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens verzichten wir darauf, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie 
	- den Diebstahl des Fahrzeugs oder seiner Teile ermöglichen oder
	- den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel herbeiführen.
	Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden
	A.3.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.
	Ausbringungsschäden
	A.3.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften.
	Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen
	A.3.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die durch bewusste Verstöße gegen dem Umweltschutz dienende Gesetze, Verordnungen, behördliche Anordnungen oder Verfügungen entstehen.
	Vertragliche Ansprüche
	A.3.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.
	Motorsportveranstaltungen oder -aktivitäten
	A.3.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden aus dem Gebrauch des Fahrzeugs bei einer behördlich genehmigten Motorsportveranstaltung oder Motorsportaktivität, bei der es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, einschließlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und Demonstrationen. 
	Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z. B. bei Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten). 
	Versicherungsschutz besteht jedoch für Fahrsicherheitstrainings.
	Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.1.4.
	Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
	A.3.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die 
	durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.
	Schäden durch Kernenergie
	A.3.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.
	B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz
	Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Übergabe des Versicherungskennzeichens und des Versicherungsscheins.
	B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
	Der Versicherungsschutz beginnt erst wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach C.1.2 und C.1.3. 
	Hinweis: Sie müssen das Versicherungskennzeichen bzw. die Versicherungsplakette ordnungsgemäß am Fahrzeug angebracht haben. 
	C Beitragszahlung
	C.1 Zahlung des Einmalbeitrags 
	Die Beiträge sind Einmalbeiträge. Sie müssen diese vor Aushändigung der Bescheinigung über den Abschluss des Versicherungsvertrages sowie Aushändigung des Versicherungskennzeichens bzw. der Versicherungsplakette zahlen.
	Rechtzeitige Zahlung
	C.1.1 Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich (d. h. innerhalb von 14 Tagen) nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zahlen. 
	Das gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechtes. 
	Nicht rechtzeitige Zahlung
	C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung des Beitrags. 
	Rücktritt
	C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese wird nach Kurztarif (vgl. C.3.1) berechnet, beträgt jedoch höchstens 40 % des Jahresbeitrags. 
	C.2 Beitrag bei kurzfristigen Verträgen und Mindestbeitrag 
	Kurztarif
	C.2.1 Wenn die Dauer des Versicherungsschutzes weniger als ein Jahr beträgt, weil 
	- der Vertrag nach dem 01.03. beginnt oder
	-  vor dem Ablauf des Februars im Folgejahr endet,
	berechnen wir den Beitrag wie folgt:
	Bis zu 1 Monat 15 %
	Bis zu 2 Monaten 25 %
	Bis zu 3 Monaten 30 %
	Bis zu 4 Monaten 40 %
	Bis zu 5 Monaten 50 %
	Bis zu 6 Monaten 60 %
	Bis zu 7 Monaten 70 %
	Bis zu 8 Monaten 75 %
	Bis zu 9 Monaten 80 %
	Bis zu 10 Monaten 90 %
	Über 10 Monaten 100 % des Jahresbeitrags. 
	Mindestbeitrag
	C.2.2 Der Mindestbeitrag für kurzfristige Verträge ergibt sich aus dem Beitragsteil (Tarif).
	C.3 SEPA-Lastschriftverfahren
	Haben wir mit Ihnen das Lastschriftverfahren vereinbart, müssen Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung auf Ihrem Konto sorgen. Können wir trotz wiederholtem Einziehungsversuch den Beitrag nicht einziehen und haben Sie dies zu vertreten, werden wir Sie in Textform darauf hinweisen, dass Sie verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. Durch Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagene Lastschrifteinzugsversuche können wir Ihnen in Rechnung stellen. 
	D Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs und Folgen einer Pflichtverletzung 
	D.1 Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?
	D.1.1 Bei allen Versicherungsarten
	Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
	D.1.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck verwendet werden.
	Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
	D.1.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
	Fahren nur mit Fahrerlaubnis
	D.1.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
	Nicht genehmigte Rennen
	D.1.1.4 Das Fahrzeug darf nicht zu behördlich nicht genehmigten Fahrveranstaltungen verwendet werden, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). Dies gilt auch für die dazugehörigen Übungsfahrten. 
	Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.2.2 und die Ausschlüsse nach A.1.5.2 (Kfz-Haftpflichtversicherung), A.2.9.2 (Teilkaskoversicherung) und A.3.5.6 (Kfz-Umweltschadensversicherung).
	D.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
	Alkohol und andere berauschende Mittel
	D.1.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
	Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
	Hinweis: Auch in der Teilkasko besteht für solche Fahrten kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz. 
	Motorsportveranstaltungen oder -aktivitäten
	D.1.2.2 Das Fahrzeug darf nur dann bei einer Motorsportveranstaltung oder Motorsportaktivität, einschließlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und Demonstrationen, gebraucht werden, wenn
	- das Fahrzeug in einem hierfür abgegrenzten Gebiet mit Zugangsbeschränkungen gebraucht wird und
	- für diesen Gebrauch des Fahrzeugs eine Motorsporthaftpflichtversicherung nach Maßgabe des § 5d des Pflichtversicherungsgesetzes besteht.
	Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nur unter den genannten Voraussetzungen für diese Fahrten gebrauchen lassen.
	Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.1.4 und die Ausschlüsse nach A.1.5.2 (Kfz-Haftpflichtversicherung), A.2.9.2 (Teilkaskoversicherung) und A.3.5.6 (Kfz-Umweltschadensversicherung).
	D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
	Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
	D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
	Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung aus D.1.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer gegenüber nicht von der Leistungspflicht befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentümer als beförderte Person, die das Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben. 
	D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.
	Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
	D.2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000 EUR. beschränkt. 
	Dies gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise von der Leistungspflicht befreit sind. 
	D.2.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt (z. B. durch Diebstahl), sind wir vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
	E Ihre Pflichten im Schadenfall und Folgen einer Pflichtverletzung
	E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?
	E.1.1 Bei allen Versicherungsarten 
	Anzeigepflicht
	E.1.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.
	Haben Sie den Versicherungsfall unverzüglich bei unserer Unfall- und Pannennotrufzentrale gemeldet, so gilt dies für die gesamte Kfz-Versicherung.
	E.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.
	Aufklärungspflicht
	E.1.1.3 Sie müssen alles zu tun, was zur der Aufklärung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht Schadenereignisses erforderlich ist. Sie müssen insbesondere folgende Pflichten beachten: 
	- Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen oder die dabei erforderliche Wartezeit zu beachten. Ist die erforderliche Wartezeit abgelaufen oder haben Sie sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort entfernt, müssen Sie die Feststellungen unverzüglich nachträglich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetzbuch).
	- Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses, zum Umfang des Schadens und zu unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir können verlangen, dass Sie uns in Textform antworten. 
	- Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise zugemutet werden kann, diese zu beschaffen.
	- Sie müssen unsere für die die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.
	- Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, soweit es Ihnen zumutbar ist.
	Schadenminderungspflicht
	E.1.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. 
	Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.
	E.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
	Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
	E.1.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs mitzuteilen. 
	Anzeige von Kleinschäden
	E.1.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 EUR beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.
	Sie können uns bis zum Ende des Kalenderjahres den nach E.1.2.2 Absatz 1 nicht gemeldeten Kleinschaden nachträglich anzeigen, wenn 
	- es Ihnen nicht gelingt, den Schaden im Rahmen von E.1.2.2 selbst zu regulieren oder 
	- uns hinsichtlich des versicherten Fahrzeugs bzw. Ersatzfahrzeugs im gleichen Kalenderjahr ein weiterer Schaden zur Regulierung gemeldet worden ist.
	Schäden, die sich im Dezember ereignen, können Sie bis zum 31. Januar des folgenden Jahres nachmelden.
	Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
	E.1.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.
	E.1.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem müssen Sie Voll macht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen.
	Bei drohendem Fristablauf
	E.1.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf (z. B. Widerspruch) einlegen. 
	E.1.3 Zusätzlich in der Teilkaskoversicherung
	Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs
	E.1.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie abweichend von E.1.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
	Einholen unserer Weisung 
	E.1.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs bzw. mitversicherter Teile müssen Sie unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten. Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.
	Anzeige bei der Polizei
	E.1.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden den Betrag von 500 EUR, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen.
	E.1.4 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadensversicherung
	Besondere Anzeigepflicht 
	E.1.4.1 Sie müssen uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung nach dem USchadG führen könnte – soweit zumutbar – sofort anzeigen. Dies gilt auch, wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben worden sind.
	Aufklärungs- und Schadenminderungspflichten
	E.1.4.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:
	- die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zuständige Behörde,
	- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens Ihnen gegenüber
	- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,
	- den Erlass eines Mahnbescheids,
	- eine gerichtliche Streitverkündung,
	- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.
	E.1.4.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. 
	Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und Schadenregulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen Sie uns mitteilen. Außerdem müssen Sie uns alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden.
	E.1.4.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit uns abzustimmen.
	E.1.4.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung durch uns bedarf es nicht.
	E.1.4.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.
	E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
	Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
	E.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1.1 bis E.1.4 geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
	Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Auskunfts- oder Aufklärungspflicht im Schadenfall gilt folgende weitere Voraussetzung: Wir haben Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen.
	E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.
	Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
	E.2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2.500 EUR beschränkt. 
	Dies gilt nicht für Schäden aus Erweiterungen des Leistungsumfanges der Kfz-Haftpflichtversicherung (Umweltschadensversicherung).
	E.2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von höchstens je 5.000 EUR, wenn Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach E.1.1.3 und E.1.1.4 
	- vorsätzlich und 
	- in besonders schwerwiegender Weise 
	verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort trotz eines Personen- oder schweren Sachschadens der Fall. 
	Dies gilt nicht für Schäden aus Erweiterungen des Leistungsumfanges der Kfz-Haftpflichtversicherung (Umweltschadensversicherung). 
	Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
	E.2.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.
	Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten
	E.2.6 Verletzen Sie Ihre Pflichten nach
	-  E.1.2.1 (Anzeige außergerichtlich gemachter Ansprüche), 
	- E.1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche) oder
	- E.1.2.4 (Prozessführung durch uns)
	und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, gilt:
	- Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig von unserer Leistungspflicht frei.
	-  Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
	F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen
	Pflichten mitversicherter Personen
	F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße Anwendung. 
	Ausübung der Rechte
	F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts anderes geregelt ist. 
	In der Kfz-Haftpflichtversicherung können mitversicherte Personen nach A.1.2 Ihre Ansprüche selbstständig geltend machen.
	Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen
	F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen. 
	Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung:
	Gegenüber mitversicherten Personen können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn 
	- die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mitversicherten vorliegen oder 
	- diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. 
	G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs, Wagniswegfall
	G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 
	Vertragsdauer
	Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. 
	Das Verkehrsjahr beginnt am 1. März und endet mit Ablauf des Februars des Folgejahres. Der Vertrag endet mit dem Ablauf des Verkehrsjahres, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
	Im Einzelfall können besondere Kündigungsrechte bestehen. 
	G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag kündigen?
	Kündigung nach einem Schadenereignis
	G.2.1 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. 
	Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen oder wenn in der Teilkasko der Sachverständigenausschuss nach A.2.6 angerufen wird. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen.
	G.2.2 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrages, wirksam werden soll.
	Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
	G.2.3 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.5 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb zu kündigen.
	Bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung beginnt die Kündigungsfrist des Erwerbers erst ab Kenntnis. 
	Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder spätestens zum Ablauf des Ver-trages endet. 
	G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag kündigen?
	Kündigung nach einem Schadenereignis
	G.3.1 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen oder in der Kaskoversicherung der Sachverständigenausschuss nach A.2.6 angerufen wird. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. 
	Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
	Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs
	G.3.2 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D.1 verletzt, können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Pflichtverletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. 
	Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
	G.3.3 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G.7 können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam. 
	G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten 
	Die Kfz-Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündigung eines dieser Verträge berührt das Fortbestehen des anderen nicht.
	G.5 Zugang der Kündigung
	Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. 
	G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
	Bei einer Kündigung vor Ablauf des Verkehrsjahres steht uns der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 
	G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?
	Übergang der Versicherung auf den Erwerber
	G.7.1  Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über. 
	 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der Versicherung folgt.
	G.7.2 Den Beitrag für die laufende Zahlungsperiode können wir entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.
	Anzeige der Veräußerung 
	G.7.3 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, droht unter den Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes. 
	Kündigung des Vertrags
	G.7.4 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber oder wir den Vertrag kündigen. Dann können wir den Beitrag nur von Ihnen verlangen.
	Zwangsversteigerung
	G.7.5 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.3 sind entsprechend anzuwenden, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.
	G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)
	Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen. 
	G.9 Rückgabe des Versicherungskennzeichens oder Entwertung der Versicherungsplakette 
	Wird der Vertrag widerrufen oder vor Ablauf des Verkehrsjahres beendet, müssen Sie uns den Versicherungsschein und das Versicherungskennzeichen unverzüglich zurückgeben. Eine Versicherungsplakette müssen Sie entwerten und uns dies auf Verlangen nachweisen. 
	H entfällt
	I entfällt 
	J entfällt 
	K Merkmale zur Beitragsberechnung
	Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
	K.1 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtigten Merkmale zur Beitragsberechnung nach Anhang 1 zutreffen. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen. 
	Folgen von unzutreffenden Angaben
	K.2 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberechnung gemacht und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet worden, gilt rückwirkend ab Beginn des Vertrages der Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur Beitragsberechnung entspricht.
	 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet worden, ist zusätzlich zur Beitragserhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrages, der sich nach Umstellung auf den richtigen Tarif und Beitrag für das laufende Verkehrsjahr ergibt, zu zahlen.
	L Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
	L.1 Welche außergerichtliche Verbraucherschlichtungsstelle können Sie in Anspruch nehmen?
	Ansprechpartner bei Beschwerden
	L.1.1  Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit Ihrem Berater oder mit uns auf, damit wir die Angelegenheit klären können. 
	Telefonisch 0351 4235-680
	Fax 0351 4235-555
	E-Mail beschwerde@sv-sachsen.de
	Internet www.sv-sachsen.de/beschwerde
	Brief An der Flutrinne 12, 01139 Dresden
	Darüber hinaus haben Sie auch folgende Möglichkeiten.
	Versicherungsombudsmann e. V.
	L.1.2  Wir nehmen am Streitbeilegungsverfahren vor dem Versicherungsombudsmann e. V. als allgemeine Schlichtungsstelle teil. Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie das kostenlose, außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren in Anspruch nehmen und Ihre Beschwerde an den Versicherungsombudsmann e. V. richten. Es gilt die Verfahrensordnung des Versicherungsombudsmanns e. V. Unabhängig von einer Entscheidung dieser Streitschlichtungsstelle steht Ihnen weiterhin der Weg zum Gericht offen.
	Den Versicherungsombudsmann e. V. können Sie über folgende Wege erreichen:
	Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
	Telefon: 0800 3696000
	E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.deInternet: www.versicherungsombudsmann.de
	Versicherungsaufsicht 
	L.1.3 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
	(BaFin)
	Sektor Versicherungsaufsicht
	Graurheindorfer Straße 108
	53117 Bonn
	Telefon: 0800 2 100 500
	E-Mail: poststelle@bafin.de
	Internet: www.bafin.de
	Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 
	Rechtsweg 
	L.1.4 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
	Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe in der Teilkasko können Sie auch das Sachverständigenverfahren nach A.2.6 nutzen.
	L.2 Gerichtsstände 
	Wenn Sie uns verklagen
	L.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:
	- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
	- dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.
	Wenn wir Sie verklagen
	L.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen: 
	- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
	- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben. 
	Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt
	L.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren Geschäftssitz außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach L.2.1 und L.2.2 das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.
	Anhang 1 – Merkmale zur Beitragsberechnung 
	1 Fahrzeugbezogene Tarifierungsmerkmale zur Beitragsberechnung bei Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen
	Der Beitrag für Versicherungsverträge von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen richtet sich in der Kfz-Haftpflichtversicherung und Teilkasko nach Art, Aufbau, Verwendung, Hubraum, Motorleistung und der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge. Maßgeblich sind die Eintragungen in der Betriebserlaubnis oder in anderen amtlichen Urkunden.
	2 Individuelle Tarifierungsmerkmale zur Beitragsberechnung bei Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen
	2.1 Lebensalter des Versicherungsnehmers
	Der Beitrag für Versicherungsverträge von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen richtet sich in der Kfz-Haftpflichtversicherung nach Ihrem Alter.
	2.2 Alter des jüngsten Fahrzeugnutzers
	Der Beitrag für Versicherungsverträge von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen richtet sich in der Kfz-Haftpflichtversicherung nach dem Alter des jüngsten Fahrzeugnutzers Ihres Fahrzeugs. Sie sind zur Angabe des Geburtsdatums des jüngsten Fahrzeugnutzers verpflichtet.
	Anhang 2 – Art und Verwendung von Fahrzeugen
	Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen, sind:
	1 Kleinkrafträder bis 45 km/h
	Kleinkrafträder (zwei- oder dreirädrig) und Fahrräder mit Hilfsmotor mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h, einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm beziehungsweise einer maximalen Nennleistung von 4 kW für Elektromotoren.
	2 Kleinkrafträder bis 50 km/h
	Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 50 km/h und einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm, wenn sie bis zum 31.12.2001 erstmals in Verkehr gekommen sind. 
	3 Kleinkrafträder bis 60 km/h
	Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor im Sinne der bisherigen Bestimmungen der ehemaligen DDR mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h und einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm, wenn sie bis zum 29.02.1992 erstmals in Verkehr gekommen sind.
	4 Mofas 
	Mofas sind Fahrräder mit Hilfsmotor mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h gemäß Ziffer 1.
	5 Leichtmofas und schnelle Pedelecs
	Leichtmofas sind Fahrräder mit Hilfsmotor mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h gemäß Ziffer 1. 
	"Schnelle Pedelecs" mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h ohne Treten und von nicht mehr als 45 km/h mit Treten (500 W) sind im Sinne des Tarifes Leichtmofas. 
	6  Segways 
	„Segways” sind einachsige zweispurige Elektroroller im Sinne der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung (eKFV) mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/, die eine allgemeine bzw. besondere Betriebserlaubnis haben.
	7 Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge
	Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einer Leermasse von nicht mehr als 425 kg, ohne Masse der Batterien bei Elektrofahrzeugen, mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm beziehungsweise einer maximalen Nennleistung von 4 kW für Elektromotoren. 
	8 Quads
	Quads im Sinne des Tarifes sind motorradähnliche vierrädrige Kraftfahrzeuge gemäß Ziffer 7.
	9 Microcars
	Microcars im Sinne des Tarifes sind Pkw-ähnliche vierrädrige Kraftfahrzeuge gemäß Ziffer 7.
	10 Motorisierte Krankenfahrstühle bis 30 km/h
	Motorisierte Krankenfahrstühle mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 bzw. 30 km/h und einer Leermasse von nicht mehr als 300 kg. 
	11 Motorisierte Krankenfahrstühle über 30 km/h 
	Motorisierte Krankenfahrstühle im Sinne der bisherigen Vorschriften der ehemaligen DDR mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h, sofern sie bis zum 28.02.1991 erstmals in Verkehr gekommen sind. 
	12 Elektrokleinstfahrzeuge
	Kraftfahrzeuge im Sinne der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung (eKFV) mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h, die eine allgemeine bzw. besondere Betriebserlaubnis haben. Ausgenommen sind elektrisch betriebene Kleinstfahrzeuge, wie Mono-Wheeler, Hoverboards oder Elektro-Skateboards, die nicht unter den Anwendungsbereich der eKFV fallen.
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